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Das Konzil Konstanz, welches dreı Päpste absetzte
und einen Hus Z Feuertod verurteilte, hat nıcht fertig-
gebracht, dıe Frage entscheiden, ob erlaubt sel, einen

Tyrannen oten. D, w1ıe dıe scholastische Kasuistik diese

HFrage bisher behandelt atte, gehörte S1e gew1ß den Preıs-

fragen. ber die Schwierigkeiten , die 1er bewältigen
arcCl, reichten doch nıcht heran die, welche jene ersteren

beiden Angelegenheıten 11t sich ührten. Was die Frage
nach dem Tyrannenmord für dıe Väter des Konzils einem
unlösbaren Problem machte, die politischen Interessen-

gegensätze, die sich mıt ihr verbanden. on das Vor-
stadiıum, welches die Frage 1n Parıs erlebt atte, stand SaNZ
untfter dem Einfluß politischer Machtfaktoren. Durch solche
War G1@e überhaupt aufgeworfen worden.

Am . November 1407 War durch Meuchelmord der
Bruder Karls V1 Von Frankreıich, der Herzog Ludwig VoxNn

Orleans, 1n den Straßen von Parıs gefallen. eın Vetter,
Johann von Burgund, mıt dem Beinamen „ohne Furcht“ be-
kannte sich dazu, die Mörder gedungen haben, und

dang weıter den Professor der Theologie Johann Petit, dıese
'Tat verteidigen. Am März 1408 geschah dıes VOr

den Notabeln des Reiches. Petit’s ede ist aufgebaut ın
der orm eınes Syllogıismus: Aller bel W urzel ıst die
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Begierde. Ihre verderblichste FE'rucht ist das Majestätsver-
brechen oder der Hochverrat. Eınen solchen begeht, wer

ın welcher W eise immer das Wohl seines Herrn
chiniert, ıhm die Herrschaft nehmen. Er ist ın
Wahrheıit eın Tyrann. Jedem Untertan aber ist. es In sol-
chem Fall nach dem natürlichen, moralischen un göttlichen
(+esetz erlaubt, ohne irgendeinen Auftrag eınen solchen Verräter
un T’yrannen töten Ja es ist verdienstlich, besonders
WLn der Verräter hoch ste daß die Gerechtigkeit ih
nıcht erreichen annn so aber lag der Fall, den CS sich hier
handelt. Diese unverschämte KRechtfertigung e]nes
zweifelhaften Meuchelmordes hinterließ eınen unauslöschlichen
Eindruck. ber der Widerspruch kam erst heraus, als das
burgundische Kegiment, welches nach jenem Kreign1s e1N-
seizte, die Hoffnungen nıcht erfüllt und die Besten des Landes
sich gänzlich entfremdet hatte Ihnen erschien 2Uu der
ord und se1INEe Verteidigung als der Ausgangspunkt a ] der
Not der etzten Jahre, als die Ursache der Vernichtung VO  >

Ireu und Glauben, welche dem Kampf der Parteien das (G(Ge-
gegeben hatte Allein die keaktıon, welche ach der

Parıser Revolution 1m Frühjahr 1413 untier der Führung dieser
Besten einsetzte, endete doch Nnu  —- ın der Herrschaft der
dern Parteı, der Orleans oder Armagnacs, WI1e S1e 10808 nach
ihrem Führer, dem (G{rafen Bernhard VO  u Armagnac, dem
Schwiegervater des ältesten Orleans, hießen. Unter ihren
Auspizıen das Wr eiIn Verhängnis begann jener Pro-
ze ber die Lieehre VO IT'yrannenmord, der hinübergetragen
ach Konstanz den Angelpunkt bıldete, nach dem sıch die
verschiedenen französıschen Mitglieder der Versammlung
grupplerten un: von dem AUS auch ihre Stellungnahme
den wichtigen Fragen des Konzils, der Union und der Re-
form, einem gyroben e1l bestimmt wurde.

Der Kanzler der Universität Parıs, der edle Johannes
vVvon Gerson , einst eın burgundischer Protege, stellte

September 1413 ın eıner öffentlichen Rede, die YEWISSET-
maßen die NeCUuUe Zeit der Herrschaft der (+uten inaugurieren
sollte , den Antrag auf Verfolgung Jener verhängnisvollen
Irrlehre VO Iyrannenmord, des Ursprungs aller bel In
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sieben Sätzen, denen später ein achter och zugefügt wurde,
hatte ihr eine VOon dem Wortlaut der Petitschen ede
unabhängige Fassung gegeben. Der erste und wichtigste
Satz autete: „Jeder I'yrann annn und dartf VonNn jedem SEe1-
Der V asallen un Untertanen ın jeder Weıise, selbst durch
1ist; und Verstellung, aller bestehenden Verträge un ıde
ungeachtet, ohne richterlichen Spruch gemordet werden ‘“
(lat zıt Quilibet LyrannNus etc.) In dieser Verallgemeine-
runs lag ohne Z weifel eine sich nıcht unbedeutende
Verschärfung der Lehre, weilche Johann Petit vorgetiragen
hatte ber 1im Sinne (+ersons und se1ıner Hintermänner
WTr das eine Milderung: aollte alles Persönliche VO  n or

hereıin ausgeschlossen werden. Gewiß sollte mıiıt der Ver-
urteilung der Lehre ın dieser Fassung der Herzog von Bur-
gund getroffen werden. ber G1e sollte iıh NUuU  b veranlassen

einem offenen Bekenntnis selner Schuld und damit
einer Genugtuung, welche geeignet Wärl, den Schaden wieder
gutzumachen , den durch den Parteikampf der etzten
Jahre der Moral des öffentlichen Lebens zugefügt hatte
Nur auf eine geistlich - seelsorgerische Beeindussung War es

gewıssermaßen abgesehen. ehr wollten diese Biedermänner
nicht. Sie befanden sıch ın eıner Täuschung. Das,
W3aSsS sS1e vermeiden wollten , eine Verschärfung der Parteı1-
gegensätze, wurde NUu gerade durch den Prozeß, den sıe
anregfien, herbeigeführt.

Vom November hat unter dem Vorsıtz des Pa-
riser Bischofs eın Glaubensgericht yetagt, das Vorzugswelse
2US den T’heologen der Unıiyversıität bestand. ach manchem
Hın und Her kam cs einer Abstimmung, un das Re-
sultat war, daß VON abgegebenen Stimmen doch DU 35
für Verdammung der (Gersonschen Sätze Die ehr-
zahl verlangte das, W4S (+erson gerade vermeıden wollte, die
Untersuchung der Petitschen ede Als dann aber Anfang
Februar 1414 Johann VO Burgund, der mıiıft ansehnlicher
Macht VOT Parıs erschıenen WAar, ZU Abzug genötigt und
Nnu in die cht erklärt wurde, da nahm 4aWar der Prozeß
dıe von der mehr oder wenıger burgundisch gesinnten

Neun 1m Wort-fängl?chen Mehrheit gewünschte Wendung.
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aut AUS Petits Rede AUSSCZODSECNE Sätze wurden ZUr Abstim-
MUNS gestellt. ber Nu fand sich eine notdürftige MajJo-
rıtät ihrer Verurteilung ; Februar wurde S1e fejer-
ıch durch den Bischof verkündet. Damit War, WwWas Sar
nıcht 1m Sinne der Anstifter WäaL , Johann Petit un: se1IN
Hintermann, der Burgunder, namentlich getroffen. Kein
der, daß DU.  ; VON se1ner Seite alles geschah, das Parıser
Urteil wleder aufzuheben. Das nächste Miıttel War dıe Appel-
lation den apst; S1Ee ıst; och 1mM März 1414 eingelegt
worden. In dem Papst aber CS kam 1er UUr Johann X  ‘9
der Nachfolger des 1ın Pısa gewählten Alexander V, ın Be-
tracht konnte der Burgunder eher einen ück-
halt finden offen , qals 1m wesentlichen se1ın Einfluß
SCWESCH War, der das Pisaner Konzil beherrscht und mittel-
bar wen1gstens dem übelberüchtigten Balthasar Cossa ZULT

'Tiara verholfen hatte ber auch der Papst mußte ück-
sicht nehmen auf die politische Lage. Die burgundische
Appellation blieb liegen, solange der Weldzug unentschieden
WAar, den bald ach dem Parıser Urteil arl V1 unter dem
Einfluß der Orleans Johann VonNn Burgund eröffnet
hatte rst als September 1m Lager VOoOr AÄArras ein
Friede geschlossen Waäar, hielt es der Papst für angezeıgt,
eınem erneuten burgundischen Antrag stattzugeben un rel
Kardinälen die Führung des Appellationsprozesses über-
tragen. 1e sınd ber die ersten Vorladungen nıcht hinaus-
gekommen. Denn bald danach sıedelte, Von Sigismund aufs
äußerste gedrängt, Johann mıt selner SaNZECN Kurie
ach Konstanz über, und hıer drängte vorerst die Unions-
firage alle andern zurück. rst qlg 10A4n Johann
den Prozeß gemacht un ihn abgesetzt hatte , kam ın Kon-

Es ist aber nıchtstanz die Petitsche Frage ZUTT Sprache.
die burgundische Appellation , die ZULF Verhandlung kommt,
sondern (+erson ıst C der hier wiederum als denuntiator
evangelıcus das ist der 'Titel des kanonischen Rechts für
die Form der unpersönlichen Anklage auftrıitt und auf
eine KEntscheidung des Konzils ıIn der Liehre VO T’yrannen-
mord dringt. Kr verlangte und das ist charakteristisch
für den vollen Übergang ZUT orleanıistischen Parteı, den
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und seINE (GGesinnungsgenossen ohl oder übel unter dem
Druck der innerpolitischen Verhältnisse Frankreichs voll-
ziehen mußten die Bestätigung des Parıser Urteils.

(+2erson funglerte auftf dem Konzil als Vertreter der IJnı-
versıität Parıs und zugleich als (+esandter des Königs. Als
solcher Wr 1 Januar des Jahres 1415 ZULE Verfolgung der
Petitschen Lehre verpflichtet worden. ber die königliche
Macht ın Frankreich WAar qe1t langem und Jjetzt besonders
eın ohr 1m Wiınde Die Verpflichtung (Gersons 1m Januar
War unier dem EinfÄluß der Orleans erfolgt. schon Anfang
März trat ein Umschwung e1IN ® Wr e1n F'riede mıiıt Bur-

gund durch den Dauphin geschlossen , un einer kSÖ-

niglichen Gesandtschaft nach Konstanz wurde Zurückhaltung
in der Petitschen Angelegenheit eingeschärft. IDese Politik
der keglerung des Dauphın ZiNg aber In Konstanz unter
den Wandlungen der wichtigen Unionsfrage völlig in dıe

Brüche, daß das aup der Gesandtschalft, Ludwig
von Bayern-Ingolstadt , se1N Mandat niederlegte. Kıs kam
hier unter seıner Mitwirkung vielmehr einer auSSCcSPLO-
chen orleanistischen Koalition, und der Protektor des Kon-
zils, Sigismund, gy]laubte 1m Anschluß S1e ZU  — Zieit sehr
seınen Vorteil sehen, daß seınen SaNZCH persönlichen
EinfÄuß In dıe Wagschale legte, (+ersons Antrag durch-
zudrücken. rst ann wollte er siıch auf dıe große Reıse
machen, auf der auch den etzten der dreı streıtigen FPäpste

ber der Einfluß des Burgundersbeseitigen gedachte.
und eine Sigismunds diktatorısche Anwandlungen sich
auflehnende Bewegung der eben erst. sich organisierenden
Konzilsnationen Arech stark SENUS, die glatte Be-

ID kamstätigung des Parıser Urteils verhindern.
eiınem Kompromiß : Juli, nachdem endlich Hus und
seine Lehre verdammt Wal , wurde 1Ur der erste der (+er-
sonschen Sätze, jene SKaNZ allgemeıne, Von Petits W ortlaut
absehende Hassung der Lehre VO Tyrannenmord , durch
Konzilsbeschluß für ketzerisch erklärt

Zu dem Bisherigen vgl s Zr (Geschichte des Konstanzer Kon-
11Ss Studien von ess. Bd. I 1891 * (im folgenden zitiert als
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I1
„Gott sSe1 ank nach der Abreise des Könıgs konnten

die (+esandten sicherer un {rejer den Prozeß führen, un
mıt reiflicher Überlegung. Nun zeıgt sıch auch, W ASs das
für eın (GHaubenseıifer War, den (+erson un seine Gefolgschaft
ZUTE Schau Lrug; es wurmt s1e, daß die Verhandlung nıcht
ach ıhrem Sınne NINS, un el mehr noch, daß ın Frank-
reich der Hriede wiederhergestellt worden ıst Und WıuU.  5

möchten s1e, w1e Du Dir denken kannst, die Geschichte
1ebsten ungeschehen machen. Der Kardinal VO  s Cambraıi ?

297 Studien *‘). Die Entstehung dieser Studien fällt VOT Fiınkes „ KOor-
schungen un!: Quellen ZUrTr (+eschichte des Konstanzer Konzils"
diese wurden TST nachträglich eingearbeıtet. Die Fortsetzung meıner
Studien Der mußte abhängig gemacht werden von der Wortsetzung
der Finkeschen „Acta Concıilı Constaneciensis “ (L un!' sind
s1e wıe diese bis jetzt ein Torso geblieben. Eıne Reihe mM1r besonders
wıichtig erscheinender Stücke habe 1C ın verschledenen Zeitschriften Ver-

öffentlicht: 99  1e Verhandlungen Perpiıgnan und die Schlacht be1l
Azıncourt 1mMm Hiıst Jahrbuch 19O1: „ Das Bündnis von (anter-
bury 1416° In den Mitteilungen des Instituts für osterr. (+eschichts-
forsch. XAIL, 97  1€ Annatenverhandlung der Natıo (5allicana des
Konstanzer onzils * ın dieser Zeitschrift XAILL, „ Johannes WYalken-
berg und der preußisch-polnische Sstreit VOT dem Konstanzer
Konzıil C6 ebend XNVI 1C einer Beendigung un! Zusammen-
fassung diıeser Studien och einmal Gelegenheıt und Kraft finden
werde, ist mMIr zweifelhaft. ber diese VO  — mM1r gelieferten Bruch-
stücke werden ıhren Wert behalten, uch wenn manche der von MIr

} für die fehlende Quelle eingesetzten, ZU e1l recht; gewagten Kom:-
binationen sıch qals falsch herausstellen ollten. Im ANZCH ist hıer
1ın Fortsetzung der Forschungen VO'  S Max Lenz un! Karl Müller der
richtige Weg eingeschlagen und der Anfang einer wirkliıchen (*xe-

A schichte des Konzils 1m Gegensatz der bisherigen Chronistik *
macht worden.

1) Am ebr 1414 Wr der Präliminarfrıieden zwıischen dem
Dauphin und Johann VO  - Burgund, seinem Schwiegervater, geschlossen
worden; 3 Jun'  1 wurde er Von diesem beschworen.

Der Kardinal VvVon Cambrai ist; Peter VvVon Aiıllı Er hat bis-
her anf dem Konzil ine wenig durchsichtige gespielt. Zunächst
Yanz 1m Siınne Sigismunds für die Union tätıg, gerät GE anläßlıch der
Prokuratorenfrage diesem 1n einen Gregensatz. rst. Ludwig O1

Bayern-Ingolstadt und dıe arıser Universitätsgesandten scheinen ach
der Sıtzung wıeder ıne Annäherung zustande gebracht ZU habena el ‘ i P aD
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üht sich ab, nach seinem ınn die Parteıjen versöhnen,
aber eS gelingt ıhm nıcht recht; dachte schon mıt einem

einzigen Zettel VO  - se1ner and den Prozeß ZU Stillstand
bringen eine Abschrift davon füge ich bel aber

vergebens. Wır hoffen 1er alle eiınem gyuten un ehren-
vollen nde 1n dem Handel kommen, denn das
Konzil möchte den Prozeß 1n vollstem Einvernehmen mıt
dem Herzog beendigen , und dafür arbeıten ıne Reihe VoNn

Kardinälen un Doktoren. Krfolgt aber das nde nıcht
durch Aussöhnung, 1MmM Prozeß wird sobald keins geben,
enn w1ıe Du Dır denken kannst, stehen WITL. och ın den

nfängen 66 schreibt September 1415 einen
Parıser Freund e1InN Mann AUS der unmittelbaren Umgebung
des Bischofs Martın VOonLn Arras, des Führers der burgundischen
Gesandtschafft. In der 'Tat Wr das Dekret ber den Satz
„ Quilibet LyrannNus ete.  6 ‚68YÜR ıne Kpisode des Prozesses.
Zunächst hatte freilich den Anscheıin gehabt, als ob damıt
dıe Denuntaatıion (Gersons erledigt se1l un in dıesem Glauben
W ar Sigismund abgereıst. uch dıe grohe Zahl der Nichtein-
geweihten wird desselben (+aubens KECWESCH sein ! ]J1er galt
ean Petit qelbst als verdammt, und das Wr für die Bur-

gunder empfindlich ZENUZ , wußte 1a doch auch NUr

ZENAU, daß der Parıser Professor NUur eın Werkzeug ın der
and des mächtigen Herzogs TJEWESCH WL

Indessen das Dekret VO Juli Wr e1ın Verlegenheits-
stück ZEWESCH. Sigismund hatte diıe Kabinettsirage gestellt
und dıe Fortführung des Unionswerkes der Termın VAHR

7Zusammenkunft mıt dem einzıgen och übrıgen Gegenpapst
Benedikt und Ferdinand Von Aragonıuen, se1inem Beschützer,
Wr ereıts allzu nahegerückt Von der Erledigung dieser

Ajıllı fungıJert annn als Vorsitzender 1n den sıch ablösenden verschie-
denen Glaubenskommissl]ıonen. In der Petitschen Angelegenheıt ber
hält sıch ZanZz zurück, da 11l Aprıl zwischen ıhm Uun!
se1inem schuler (+erson einem erregten Auftritt kommt Trotzdem
wird VO: burgundischer Seıte seine Beteiligung Protest einge-
legt (15 Juni), 1n dessen Verfolg Aiıllı AUS dieser Prozeßsache AUS-

scheidet. Vgl azu meıne Studien 219 293
1) (+ersoni1il ed Dupın, Antwerpen 1706 V, 4US „ CDI*

stola anonymı ad amıcum Parisıis anonymum *,
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Angelegenheit abhängig gemacht. So wurde düplert
uch (+erson und seINeEe (4+enoassen zufrieden : ih  er
Meinung nach und dieser Überzeugung hofften S1@e immer
mehr Verbreitung verschaffen mıt dem Dekret
auch die eun Sätze verdammt, welche (4+erson denuntiert
hatte (vgl meıne Studien L, 222)

Allein rechtlich lag die Sache anders.
In dem einmal be1 der Glaubenskommission anhängig en

machten Prozeß hatte das Dekret offenbar DUr die Bedeutung
ber dıie eune]ıner Ziwischenentscheidung (interlocutio).

Sätze mußte weiterverhandelt werden. Sobald aber Sig1s-
mund dem Konzil den Rücken gekehrt, legten sich dıe bur-
gundischen (Gesandten mıt aller Macht auf die Fortführung
des Prozesses untfer Benutzung der günstigen 7Zusammen-
seizung des Richterkollegiums Man Wäar keineswegs ZG-

„De ua (SC propositio vocata ‚ Quilibet tyrannus‘)
sc1ıt1s quod condemnata fuerit ad satisfac1ıendum dieto reg]l, qu] p ‚>
tabat quod dieta proposit1io esset Un de contenti1s 1n proposiıtione I,

Joan. Parvı:; ei ıta datum est. S1 intellig1 et Su ı110 colore fuıt CON-

demnata, 1pso Rege praesen(te, unde KaVISUS est, ei, adversarıl,
quod ommuniter dieebant ignorantes, quod propositio Parvı fuerat
condemnata.**

2 Über „interlocutio *® vgl Münch C Das kanonische ((FÜerichts-
verfahren 1, Wenn ın diesem all die interlocutio nıcht VO  — dem
Kichterkolleg ausgeht, sondern VO:  $ dem Konzil, hat das darın Se1-
nNnen Grund, dalß das olleg als delegıertes seinen Auftrag
gebunden Waäal, und dıeser definitive Entscheidungen ausschloß. Be-
reits Schwab hat in se1ner vorzüglichen Monographie ‚, Johannes Grer-
SON , Professor der T’heologie und Kanzler der Universität Paris **
(Würzburg 6929 diıe Inıtjatıve bel Wortführung des Prozesses
der burgundischen Parteı zugewlesen, und f  6 le (Konziliengeschichte
VII, 266) ist ıihm darın gefolgt. T’schackert („Peter Von Aıllı. Zur
(zeschichte des großen abendländischen Schisma und der Reformkon-
zılıen von Pısa und Konstanz *®, ((Üotha 18(€, J49 stellt um &S6-
kehrt (+erson als das treibende Element uch ın dıeser Phase des
Prozesses dar. Er könnte sıch berufen zunächst, auf den zweıten eıl
der ede 99 pl‘0 vlag10 Regis KRomanorum ®® VO 1 Juli 1415, worın

über das Dekret VO) Juli hinausgehende üunsche außern
scheint IL, 2(6—278), annn ber besonders auf den flammen-
den Appell dıie Richter Vom A August V; 380) Allein
dieser Appell ist. offenbar NUur die Reaktion auf die immer kühner
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willt das Dekret VO Juli sich ruhig gefallen lassen
Schon unmittelbar nach dem Juli MUusSsen ber dıe Hort-
sefzung des Prozesses un ber die Bedeutung des Dekretes
für ıhn Auseinandersetzungen stattgefunden haben, enn VOLR

der ede elche (Gerson ”1 unı dem sechon auf der
Reıise befindlichen römischen König als ((eleit nachsandte, 1st
der zWeıfe eıl Rechtfertigung des Dekrets g'-
wıdmet Die burgundische Parte1ı trat aber sofort auch mı1%t

bestimmten Antrag autf das Dekret sollte Wort für
Wort Dekret erklärt werden, natürlich S daß
alle antiburgundischen Auslegungen abgeschnitten würden
Der Antrag wurde abgelehnt aber dıe Parteı 1eß nicht ach
insbesondere wurde Jetzt miıt oröherem Nachdruck die HKorde-
runs wiederholt (3erson solle als Parteı den Prozeß e11-

tireten Z 0 un als sich dieser ach WI1e Vor dagegen sträubte,
wurde energischer Bestrafung als „Verleumder‘“‘“
verlangt Die Strafe sollte bemessen werden ach der Größe
der Beleidigung des en un erlauchten Fürsten, dessen

Das Parıser Urteilkempfindlich geschädigt worden Se1l

aber mıt allen SECcCINEN Folgen aufgehoben, dıe Unter-
suchung der strıttgen Atfze eingestellt und Gerson WIe dem

Dabeı wurdePariser Bischof Schweigen auferlegt werden
der Antrag auf Erklärung des Dekrets VO Juli erneut *

werdenden Forderungen der Gegner; MN ede ber überwliegt
durchaus die Verteidigung, und Außerungen halten sıch ganz
dem Rahmen akademischer 'Thesen.

In einem etwas späateren burgundischen Antrag ; ETIma Ges
dula ** heißt, Schluß Propter pracmı1ssa 1O  -

intendunt recedere requesta alıas pEr eOSs petıta u econdemna-
tLONeEe illius proposıt10N1s „ Quilibet Lyrannus eic QUaC fuiıt 615 talıter
qualiter denegata sed volunt ıllam de verbo ad verbum et.

pCr decretum explıcarı
Vgl Studien 225

3) 'ast gleichlautend sprechen sich darüber 4AUuSs die forma rela-
t10N1S fiendae der (4laubenskommıiss]ıon AUS dem Julı 1416
637) und der libellus supplex des Herzogs Von Burgund SIg18-
mund ( 12414 652)

Vgl den schon erwähnten burgundisehen Antrag „Prima GCe-
dula ** 358 f
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Wiıchtiger War och daß Jetz AUS dem Schoße der iran-
zösischen Natıon unverhohlen den Burgundern sekundıert
wurde Ks liegen VO  D den Vertretern der beiden ältesten
N: angesehensten französischen Klosterkongregatıionen, Cluny
und (airvaux Anträge VOrTr, welche darauf AUS sınd dıe
hre Burgunds, dessen unmittelbare Untertanen S16 WAarCH,

Dazu 1st ertorde!ı iıchjeder Beziehung sicherzustellen 1!
erster Lınıe dıe Aufhebung des Pariser Urteils Der

zisterziensısche Antrag wünscht aber auch eiINE Erklärung
des Dekrets Die ecun Sätze sollen unentschieden bleiben
abgesehen davon daß nıicht Autoritäten S16 für pro
habel erklärt haben, würde ihre Verdammung die IT’yrannıs
beschönıgen un: dıe Untertanen der Herrschsucht iıhrer
Fürsten ausliefern Weil die Sätze aber milsverständlich
sind un Burgund VOL weıteren Angriffen sicherzustellen,

ManMOSC ihr Gebrauch VO  S dem Konzil untersagt werden
möchte den SFahZeh Skandal 2AUS der Welt schaffen un!' alles
beseitigen , Wa den Frieden zwischen Burgund und dem
Königshaus stören könnte 2.

Dieser Rücksicht konnte sich aber wenlgsten eln

Mann verschließen der SeCeINeEN W ıllen den Prozeß
hineingezogen worden WAar, der mıiıt Se1INeN UÜberzeugungen
Z7War SahZz auf (z+ersons >seıte stand dem aber dıe ahrheıit
nıcht höher H als persönliche un Standesinteressen
der Kardinal VON Cambraıi, Peter VO  e Aillı

Aijllı War Mitglied der Glaubenskommission hatte aber

1} Die „ cedula tradıta pCr dominum procuratorem Cluniacensem
tragt das Datum des Maı Da TST Maı

die Angelegenheıt ZU ersten Mal der französıschen Nation ZU

Sprache kam, 1st die cedula späater anzusetzen Ks spricht nıchts
dagegen, SIE die erste Sitzung der &} Jun:  A Nne  =| ernannien Kom-
155101l (vgl 224) Zı verlegen ; wahrscheinlicher aber gehört
S16 ebenso WIe dıe andern Anträge welche mit iıhr zusammenstehen,

Wasdie Zeit ach dem Dekret: über das „ Quilibet Lyrannus ete
ihr NUur anempfohlen Wäar, das WITr' 10 der „ Cedula OCisterejens1is et

CGlarevallensıs * gefordert
997 potıi1orem firmitatem inıftae pPTINC1DUM et, en Fran-

corum ** WIT als etzter Zweck dem Clugnyschen Antrag AN,
geben / 309)
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auf den Protest der burgundischen (+esandten hın den Ent-
schluß geäubhert, 1n dieser Sache VO  S se1ıner KEigenschaft A
Richter keiınen Gebrauch machen wollen Allein dıe
Entwicklung der Dinge machte ıhm unmöglich, seine Zu-

rückgezogenheit behaupten. ehr wı1ıe Je stand ach dem
Weggang Sigismunds die Autorität des Kardinalkollegs auf
dem Spiel. Bel der Deputation , die Sigismund begleitete,
Wr völlig übergangen worden : jetzt handelte sich
die Frage der Reformatıon, mıt der se1n wichtigstes Interesse

verknüpft War, ıe Dotatıon.
DBereıts D Juli Wr es hierüber 1n eıner General-

kongregatıon einem heitigen Renkontre zwischen den
Kardinälen un dem Generalausschuß gekommen. Zabarella,
der Kardinal Von F'lorenz, hatte AammenNns des Kollegs die Kr-

klärung abgegeben, daß esS bereıt sel, In Verhandlungen ber
dıe Reform einzutrefen, un ÖTr hatte CS dabeı die Ans

klagen ın Schutz NOMMECN, dıe unter den Nationen 1n Um-
auf s Da W ar Johannes Maurosıl, Patriarch VOon An-
tiochien der och immer den Vorsıitz 1M Generalausschuß
führte, aufgesprungen un hatte gefordert, daß den W orten
1U auch Taten folgten und dıe Kardinäle ihre Proteste
rücknähmen. Und se1n Ehrgeiz, der ihn ın der Einmischung
des Kollegs e]ıne Gefahr tür se1ıne außerordentlichen Präro-

gatıven Konzil sehen lıeß, hatte ihn getrieben, mıt einem

angeblichen Sündenregister des Kollegs auszupacken,
Peter VOIldaß die Anwesenden iıhren Ohren nıcht rauten.

Pulka, der Abgesandte der Wiıener Universıität, der dıies be-

richtet, unterläßt auch nıcht, e1n Fragezeichen dabe1
machen un! Ajıllı (+lauben schenken, der NU.: auifsprang
und ın einer Verteidigung des Kollegs zugleich seinem lang
aufgespeicherten Ingrimm dıesen gefährlichsten aller
Prälaten Luuftft machte

Um dıesen Vorgang verstehen , muüssen WITL unNns die
Konstellation der Parteıen vergegenwärtigen , welche bel S1-

Vgl Studien n 2924
2) UÜber ıhn vgl Studien 1; 145

Brief Pulkas Juli 1415 (Arch. Kunde Osterr. (+esch.-
Quellen X 25i
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gismunds Abreise bestand. Die Kardıinäle, hierbe1 unter der
Führung Aijllıs un Fillastres, hatten erst eben wieder eın
Verhältnis Sigismund und dadurch auch eine
Stellung 1m Konzil erhalten. Ludwig VvVvon Bayern-Ingolstadt
einerseıts, dıe Parıser Universitätsgesandten anderseıts hatten
dies vermuittelt. ber gleichzeitig hatte sich untfer den sich
eben fester organısierenden Konzilsnationen eıne nıcht unbe-
deutende Opposition Sigismunds egımen gebildet.
Aus ihr hatten, alg der Streit ean Petits Lehre wieder
auflebte, dıe Burgunder entschiedenen Vorteil ZCZUSCNH , und
dıe och schwankenden Parteigegensätze hatten sich unter
dem Einfluß Jenes Prozesses schärfer ausgeprägt ber

doch SAaANZ dısparate Klemente, die hüben un drüben
vereimgt

Zwischen dem Patriarchen von Antiochien, der während
jener Parteibildung Sigismunds rechte and SCWESCH Wr

und den französıschen Kardinälen konnte, sobald die uto-
rıtät des römischen Könıgs fehlte , eın Friede bestehen.
Beıide mußten versuchen, sich 1U einen selbständıgen An-
hang bilden , auf den S1@e sich tutzen konnten, und das
Weld, e1Nn solcher erobern Wal, Wr die Reform{irage.
Der Patriarch versuchte der höheren Prälaten sich VeOeI-

gew1ssern und suchte diıesem Behufe die nationalen Gegen-
säfze auszugleichen. Zugleich OINE CT, um zunächst 1n se1ner
eigenen Natıon festen H'uß fassen, autf dıe radikalsten Re-
formen e1n, nıcht ohne dıe Interessen der Parıser Universıtät,
die Ja bis dahın protegıert atte, verleugnen. Die
beiden französıschen Kardinäle aber suchten von dem orlea-
nıstischen Bann sich wieder freizumachen und mıt ber-
brückung des orleanistisch - burgundischen Gegensatzes 1im
Einverständnis mıt ihren für Burgund sympathisierenden
Kollegen eine Partei gemäßhigter Reformer gründen. Ihr
würden mußte 198  n wenıgstens erwarten die Pa-
riser Universitätsgesandten sofort zutallen.

Zabarella, der über den Partejen stand, als Mitglied der
Appellationskommission aber für die Burgunder eine wiıich-

Vgl Studien 1, Absch Kap VII U, 111



DIE VO  = TYRANNEN  ORD

tıge Person Wal, eıtete dıe Aktıon eın  ° und YTOLZ des Eklats,
den der Patriarch ın der dorge Se1IN Prinzıpat herauf-
beschwor;, welsen die Arbeiten des ersten Reformatoriums,
das NU.:  (} zusammentrat, starke Spuren VORN Mitarbeıt der Kar-
dinäle auf. Aijllis und Aleman Ademars, des Kardinals VONl Pısa,
Reformentwürfe sind fast unverändert aufgenommen worden.

Das dringendste Erfordernis für die Polhitik des Kollegs
DeshalbW ar Jetz eın möglichst geschlossenes Auftreten

mußten Spaltungen , wıe dıe zwischen den Anhängern Or-
leans’ und denen Burgunds bestehende , wenıgstens unschäd-
lich gemacht werden. Keiner aber War ach dem, w1e sich
dieser Gegensatz bisher entwickelt hatte, azıu mehr berufen
als Ajllı

Was aber das Interesse des Kollegs empfahl, das gebot
zugleich die Lage Frankreichs. Von den Küstungen Fng-
lands wußte 109  > vielleicht In Konstanz mehr als 1n Parıs,
und daß der Burgunder schon lange mıt dem Erbfeind kon-

spirıerte, WAar eıine bekannte Tatsache. Kıs ware e]nNe 'Toll-
kühnheit ZEWESCH, iıhn reizen un dadurch In jener Hın-

neıgung bestärken. Nur 2AUS der Zerfahrenheıt des J])au-

phins Ludwig aber dürite s erklären se1n, daß nıcht schon

Jängst Gerson den strikten Befehl erhalten atte, In jeder
YWHorm seıne Anklage zurückzuzijehen.

SO machte Ajllı den Versuch, die beiden feindlichen {ranzöÖö-
sischen Parteıen durch e1in Kompromiß versöhnen un den
Prozeß damıt wenıgstfens vorläuhig AauUusS der elt
schaffen. ID 1eß August 1ın der Versammlung der fran-
zösischen Natıon durch den Abt VvVon Clairvaux, a ls0 eınen

Mann, der sich den Burgundern sehr empfohlen hatte, den Eint-
wurf eınem entsprechenden Konzilsbeschluß vorlegen. Ks
hieß darın, daß mıiıt keiner der bisherigen Entscheidungen die
hre irgend ]emandes angetastet sel, da keine persönliche An-
age vorliege. ber nıcht Nur das Dekret VO. Juli wird 1n
diesem Entwurf aufrechterhalten, sondern merkwürdigerwelse
auch vorausgesetzt, daß och ein weıteres die NeEULN

Sätze beschlogsen werde Hür das diplomatische Geschick

1) N 360 385 f.
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des Kardinals VO  a Cambrai spricht CS nıicht gerade, daß
gylaubte, mıt diesem Vorschlag eLWAas erreichen können.

Be1l den Burgundern hat sich, w1e jener Anonymus
unverhohlen ausspricht, damıt lächerlich gemacht., Man ware
hıer einem Vergleich nıcht abgeneigt SCWESECN., Allein die
conditıo siıne qua NOn bildete für S1e dıe Aufhebung des Parıser
Urteils. Der Bischof VO  — Arras aber verlangte dazu dıe Kır-
klärung, daß die 101510881 Sätze, weil iıhre Probabilität VOI einer
Reihe bedeutender Doktoren mıt guten (GÜründen verfochten
würde, nıcht als häretisch bezeichnet werden könnten

a 1sS0 das gerade Gegenteil VOI dem Dekret, das Ajllı 1
Sinne haben schlen.

114
Aijllis Vorschlag ist verständlich NUur a ls e1nNn Reflex der

Stimmung 1m orleanistischen ager, auf die J2 naturgemäß
ın erster Iınıe Rücksicht nahm: Hier dachte INa aber nıcht

Nachgeben, sondern Ausbeutung des 1m Dekret VO

Juli ETITUNSCHECN Krfolges, un vielleicht stand I9EN  — einem
Vergleich überhaupt ziemlich ablehnend gegenüber. (+2erson
wenıgstens sefizte damals eın älteres Elaborat VO  5 1n
Umlauf, das wen1g geeignet . war, eıinen Vergleich unter-
stützen Jeder predigte hier der den Herzog
VOL Burgund der Krkenntnis se1INeEes Unrechts ın Ver-
teldigung jenes unseligen Mordes hindert, ist eın Feind des
Friedens, denn der tiefere Grund des französıschen Bürger-
krieges lıegt eben In dieser Irrlehre SO wen1g Gerson
bereıt WAäaLl, se1ine Stellung als „denunclator evangelicus“ 1n dem
Prozeß aufzugeben , sahr brannte darauf, die Sache
durchfechten können, denn das ar och immer Se1INE:

1) Hierher gehört ohl dıe ecedula episcopl Atrebatensis
N 360

2) q} Ur S (Hıstoire de Charles VI ed (Fodefroy,.
Parıs 1614 BEL) teılt diese Erklärung mıf der Überschrift miıt
, SCQUCDNS cedula m1]ssa fuıt Constantıa per Magistrum Johannem de
Jarsonno Parısios Augusto e 1A15 Es ist dieselbe , welche:-
1n das Schreiben der pikardischen Nation Aug 1415
V, 378 eingefügt ist; mıiıt dem Bemerken, daß s]e von (+2rson ın e]ner-
Universitätsversammlung verlesen worden sel.
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Überzeugung e1InNn fester WFriede 1st für Frankreich Nur

erlangen WeNn der ahrheit dıe lange mı1t Füßen O
treten 1sSt wieder ihrem Recht verholfen ist.

Seinem Wunsche kam enigegen, daß sich der Prozeß doch
nıcht ber das Knıe brechen 1eß un be]1 dem Wiıderstreıt
der Interessen eiInN Ausgleich schwier1ig War

Die Rıchter hatten uu  a} einmal den Herzog Von Burgund
als Parteı zugelassen Die Regel Wr ohl daß nunmehr
auch der Denuntıjant alg Parteı betrachtet und verantwortlich
wurde Es WwWwAare e1IN „akkusatorisches““ Strafverfahren -
stande gekommen Da aber (4+erson sich weıigerite , die:

Vgl Studien 925 Ks handelt sıch hıer ach den Akten
den Gegensatz Von denuntıiatıo judielalıs und denuntiatıo EVANZE-

lıca Phıllıps Lehrbuch des Kirchenrechts 11 649 hält diese:
Unterscheidung für falsch Es v1bt nach ıhm HU1 1ıne denuntlatl1o,
und das 181 dıe alteste kirchliche Prozeßform welche bereits ıhren
(+7rundzügen ach Matth 17 enthalten 1st 1so denuntiat1o-

evangelica Diıese SP1 ber später zunächst VO  - dem AuUuSs dem rO

schen Recht überkommenen Akkusationsprozeß ann von der Inqui-
Daß trotzdem 1ıne UnterscheidungS1L10N zurückgedrängt worden

VO  T denuntiatio judielalıs und evangelica be1 den (+lossatoren und Ka-
nonısten bestanden hat, bezeugt uch München, Kanonisches (+e-
richtsverfahren r 446 Er meınt, daß mMa  e die Akkusation uch alg
denuntiatıo legalıs der judielalis bezeichnet. habe, und ZWALr Unter-
schied VOoO  s der feierlichen Nur dıe summarısche Akkusatıon Kür
sere Zeit WIT| dıese Annahme indirekt bestätigt durch 1N6 Rede,
welche der burgundische Anwalt Ardieinus von Novarıa 21 ebr
1416 vor den (+laubensrichtern hält Sie einzelnen erläutern
1s% TSt dem späateren Zusammenhang möglich Ks genugt hıer fest-
zustellen, daß Aur ın.€ denunt]atıo kennen scheınt bei der der
Denuntijant die Verantwortung tragen hat; welche sıch e1N ak-
kusatorisches (wahrscheinliıch wenn jene Unterscheidung Münchens

Recht besteht summarisches) Verfahren anschlielßt Im Gegensatz
azu steht ıhm das Verfahren 5 PCT Inquısıt1onem offie10 ** , und
sagt, daß, nachdem (+erson On SEINET Denuntiation abgefallen SC1,
dieses Verfahren eingeschlagen und bis dahın (Febr. verfolgt
worden Se1 Kr ignoriert völlig die denuntiatıo evangelıca, und WILr

dürfen daraus schließen daß S1IE Von den Juristen seiner Zieit nicht
mehr berücksichtigt wurde NUr dıe Theologen scheinen S16 och kon-
servıert haben x1e wurde als besondere Form der Anklage nıcht
mehr angesehen, ondern ohl jurıstisch autf 1ıne Linıe gestellt miı1t
dem (+erücht und führte reın inquisitorischen Verfahren
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£förmliche Anklage übernehmen , bestellte Jetzt dıe

W ır haben demnach für diese Zieıit a ls Strafprozeßformefl konsta-
tiıeren: dıe fejerliche Akkusatıon (sıe konnte sıch NUur direkt
.eine Person riıchten und wurde 1mM 'qll der äresıie meıst verhindert,
vgl Hinschius, Kirchenrecht NS 489 » 2) die ‚„„denuntlatıo judi-
‚elalıs “* (sıe brauchte nıcht direkt Personen, sondern konnte
auch allgemeıne öffentlıche Übelstände gerichtet seIn , führte
‚aber, WwWenNnnNnN Personen sıch getroffen uühlten und ihr Interesse geltend
machten, einem akkusatorischen, wWeNnnNn uch vielleicht etwas a,b-
‚gekürzten Verfahren), 3) die „1INquislt10 officio “ (sıe wurde be-

ZONNECH auf (+rund der „ informatlo °*, miıt der ıne denuntiat]ıo -
gelıca sıch verbinden konnte). Das Verfahren , welches die Burgun-
der anstreben, wuürde en akkusatorisches, auf (Arund einer denuntiatıio
judielalis un! mıiıt Verantwortlichkeit des denuntıjator einzuleitendes
ZEWESCH Se1nN. Daß eın solches damals noch üblıch Wäar, daß 1Iso
ZzWischen dem gewöhnlıchen Akkusationsprozeß und der Inquisıtion
miıindestens diese ıne Z wischenform noch vab, und da uch 1m

11 S 1 eın solches Verfahren noch zulässıg WLr und
nıcht NUuUr das inquisitorısche , dürfte nicht unwichtig seın konsta-

tıeren, da.weder Hinschiu U (Kirchenrecht V, 351 diese Möglichkeit
berücksichtigt, noch insbesondere (+>laser (Handbuch des Straf-
pPTOZESSCS 1, (31£.) das Vorhandenseıin einer „ denuntlatio *” 1mM akkusa-
+orischen Prozeß kennen scheint. Die Art , wı1ıe letzterer dıe de-
nuntiatıo des inquisitorı1schen Prozesses VON der denuntiatıo evangelıca
(a 2 unterscheidet, scheınt, mMI1r  [ mındestens für usere Zeit
nicht zulässig. Das für Nsere Zeit und für den besonderen all der Hä-
‚res1e geltende KRecht: bezeichnet zutreffend M n  un C WeNNl e

E 504 sagt „ Der Prozeß s Häresıe kann durch Akkusatıon,
Denuntiation und Diffamation anhängıg werden, und hat das Kıgene,
daß In jedem 'a ll eın summariıscher ist.“ Kıs bedarf NU.  S ber
doch der Erklärung, w1e komme, daß die Burgunder eın  Ta akkusa-
torisches Verfahren anstreben können und zunächst, mıt, entschiedenem
Kırfolg be1l dem KRichterkolleg. Das ist auffallender, weıl sowohl
er Prozeß Hus, als der Johann eın inquisitorisch
geführt worden WAar, diese Prozeßform 1so doch dıe Konzil für
‚solche Fälle übliche ZEWESCH Sseıin MUuU. Ks kommt dazu, daß J2 uch
er Auftrag der Glaubensrichter NUur auf dıe Voruntersuchung sıch CI-

streckte, w1ıe s1e dem inquisitorıschen Verfahren vorausgıng. Es hegt
auf der Hand, daß das akkusatorische Verfahren den Burgundern

.günstigere Äussichten bot; und uch auf die Wahl der Prozeßformen
kannn dıe Politik eingewirkt haben, daß mMan In dem, wıe  An ich Stu:
dıen 1, 2903 f. glaubte annehmen müssen, seliner Mehrheit ach für
Burgund güunstıg gestimmten Richterkolleg dem Antrag auf akkusa-
torisches Verfahren entgegengekommen wäre. Allein den Ausschlag
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ann das doch nıcht gegeben haben 1n diesem Fall, sich die De-
nuntjatıon zunächst Sar nıcht ıne Person, sondern ıne
Lehre rıchtete, mMu. einerseıts durch das Recht die Art des Verfah-
enxns noch nicht ‚u bestimmt, und das inquisıtorısche och nıcht

vorherrschend, anderseıts durch das Verhältnis dem VOT4aUS-

ZeEZANZCNCN ayrıser Prozeß ıne bestimmte kKıchtung des Verfahrens
angezeigt S Sse1IN. Nun wıird J2 das Verfahren 1mM arıser Pro-
zeß, be1 dem sıch dieselben NeunNn Sätze gehandelt a  E, qls eın  Ö
reıin inquisitorisches bezeichnen sein , wenn MNa  } überhaupt hlerın
ıne juristische Prozeßform anerkennen ll Diesem Prozeß wurde
1U  - ber VO  D den Gegnern der Vorwurf gemacht, daß mMa  > dabel be-
rechtigte Interessen nıcht berücksichtigt habe EKs Wr Iso selbst-
verständlich, daß, als mMan VOT dem höhern Forum des Konzıils diese
Streitfrage wıeder aufnahm, PuüAcHSt jener Einwand der Gegner be-
seitigt, und der Herzog von Burgund q1s für dıe Verteidigung inter-
essjierte (nıcht als angeklagte) Parteı zugelassen werden mußte. Da-
durch Wr eın akkusatorisches Verfahren angezeıgt, das überhaupt
ohl TOLZ des Vorherrschens des inquisitorıschen noch lmmer als das
juristisch höher stehende angesehen wurde. Infolge der Weigerung
ersons konnte ber einem olchen nıcht kommen , sondern
mußlte das inquisitorische Verfahren eingeschlagen werden, das Ja dem
Streitobjekt uch besser entsprach. Allein da MNan ıne Verteidigung
durch einen Drıitten, dıe SONSsST 1m Inquisıtionsprozeß ausgeschlossen
Wäar, einma|l zugelassen a&  e, bestellte 10A1 1U uch einen beson-
deren Anwalt für die Anklage. Kıs ergab sıch 1so ıne Vermischung
von akkusatorischen und inquisıtorı1schen Prozeßformen. ber ist;
NU: bezeichnend , dal trotzdem der burgundische Anwalt Ardieinus
Ön ovarla das Verfahren als 97 Per inquisıtionem offieio “ charak-
terısıert. W ie Ps scheınt, gingen damals noch diıe einzelnen, ZU eil
althergebrachten , ZU eıl TST. noch iın der Ausbildung begriffenen
Prozeßformen ineinander über ; und iNaln WIT! sıch deshalb VOr allzu
scharfen Unterscheidungen auf diesem (+ebiet huten haben. Es
ware sehr verdienstlich , wenn einmal eın Jurist die VOoOrT dem Konzıl
von Konstanz geführten Prozesse nach iıhrer juristischen Sseıte hın
untersuchte. Dann würde vielleicht uch dem empfhindlichen Mangel
ın der rechtsgeschichtlichen Laiteratur abgeholfen, daß nırgends der

Lea In seiınemProzeß ıne Lehre Berücksichtigung findet.
gründlıchen Werk 7!A hıstory of the inquisition “ haft auf die juristische
Seıte der von ıhm behandelten Ketzerprozesse viel wenig Aufmerk-
samkeit verwendet. Seine summariısche Darstellung des Petitschen
Prozesses (ILL, 334 ff.) bedarf auf vielen Punkten der Korrektur. uch

Henners „ Beiträgen ZUT Organisatiıon und Kompetenz der papst-
lıchen Ketzergerichte “ (Leipzig habe 1C für Nusere Frage
nıchts entnehmen können.

Zeitschr. K.-G. 1/2
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Kommissıon selbst einen Anwalt für se]lne Sache Darın
muß (Gerson ein Entgegenkommen erblickt haben, denn ıu  >>

erließ August einen feurıgen Appell die Richter,
mıt der Untersuchung der eun Sätze Jetzt nıcht mehr

zögern “: ‚„Rechenschaft ber Glauben wird jetzt
verlangt, verlangt VOL dem allerchristlichsten Könıge Frank-
reichs, verlangt Vonmn selner Tochter, der Universıität, verlangt
Von dem römischen Könıg, VOoONn der SaNZCH Kıirche Frank-
reichs und des Delphinates, VOoONn dem Anwalt, den ihr selbst;
azu verpfälichtet habt, endlich VON hre und
Gehorsam. hne Verletzung persönlicher Rücksichten
geht es dabei freilich nıcht ab; es werden einıge und Z W ar

hervorragende Personen getroffen, aber nıcht unverschuldet,
sondern verschuldet !“ Gleichzeitig wurde vVvon seıten der

In dem lıbellus supplex des Herzogs VvVon Burgund SIg1s-
mund V, 652) heißt, ES? postquam diıetus de (+2erssono S1C de-

stitit, ur dıetum , ips1 domiını judices deputaverunt 1n 1psa CEeTr-

tum promotorem. Einen solchen Seiz aber ersons „ exhortatio *“ VOIN

Aug schon VvOTAaUS, enn hiler sagt „petit hoc officio-.
promotor hujus eoncılıiı speclalı ad hoc PCX VOS cCommiss10ne fortiıter
astrietus.“ Unter den geschilderten Umständen ist, das bemerkens-
wert ; wW4s die Kommissıon , die doch gewiß den Prozeß hebsten

rasch q 1s möglich begraben a  e, bestimmt hat, weder auf dıie-

burgundischen, noch auf die Vergleichsvorschläge einzugehen, 1st; nıcht
überliefert. ber über die Bedeutung der Ernennung scheinen die-
Ansichten verschieden ZEWESCH se1ın , jedenfalls Wr S1ı1e NUur 1ne

provisorische , enn der bereits zıtierte burgundiısche Briefschreiber:
berichtet: „ her] (also September) fuiıt 1es assıgnata ad audıen-
dam ordinationem judıcum, 2 1pse Jarson debeat 1C1 destitıisse

au calumnıator punirı * V, 384 ) Ks wurde 1so da-
mals noch über die Zulässigkeıit des ‚, promotor ** gestrıtten, SONST
die erstere Alternatiıve keinen s  1nnn Der ‚„ promotor “* ist, WwW1ıe sich
später ergeben WIr| wahrscheinlich S1imon de Teramo SEWECSCH, He  1N-
ıch VO'  S Birnbaum , der bereıts vorher als promotor 1n dem Prozeß.
tätıg ıst; (vgl. Studıien L, 229), der ber jetzt verschwindet, Wr ‚ PTO-
motor econeilu * (vgl. darüber Hinschlius, Kirchenrecht LEL 379
396 ” 436 455) und hatte als solcher den allgemeinen Auftrag, für
den formalen Fortgang der be'  1m Konzil anhängıgen Prozesse SOT-

Von ıhm unterscheidet sich dieser neubestellte durch den Spe-gn
ziellen Auftrag, diıe Gegnerschaft die eun Sätze vertreten.

2) V, 328()
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(+2n0ssen (+ersons es sSind de Goness]1a, Jordanus Mormmı,
Wilhelm Beauneveu und Johannes Baldoini 1 der Dring-
lichkeitsantrag gestellt mıt deutlicher Drohung, andernfalls
bei dem Konzil klagen.

Diese Haltung Gersons ann unmöglich den Beifall seINes
Lehrers und alten F'reundes 1mM Kardinalkolleg gefunden haben,
und wıird damıt rechnen se1n, daß beider Bestrebungen
1n dieser un der folgenden eıt vielfach auseinandergehen.

Man iragt sich aber überhaupt, (+erson damals den
Mut hernahm, herausfordernd aufzutreten un: dabei Sar
och auf seınen König sich berufen. Denn damals mußte
ihm doch bekannt se1n, wıe sıch dıe französısche Keglerung

der Absetzung Johanns gestellt hatte Und WenNnn

das noch nıcht, mu ßte wıssen, daß 1024  — dort wenıgsten
eine erneute Herausforderung des Burgunders wünschte.

Es Wr vielleicht demselben Tag  >9 als ın Konstanz jene
erfolgte, daß In Parıs, Von eınem (+esandten des
Herzogs, die dekretistische Fakultät IN mıt der plıkar-
dischen Nation eine Audienz bei dem Dauphin nachsuchte
und Abberufung GQI'SODS bat Die hre Frankreichs

Konzil se1l durch das Dekret VO Julı ArS beschmutzt,
denn INa  b 1086{ die hier verdammte Lehre nıcht anders als
die französısche Ketzerel. Und der Dauphin gab den Bıtt-
stellern eine Zusage FE'reilich VO  S iıhrer Ausführung Ver-

lautet nıchts. Die Konstanzer Gesandtschaft blieb intakt und
verfolgte den eingeschlagenen Weg weıter.

Dem Drängen beider Parteien entsprechend nahm der
Prozeß üuu eın beschleunigtes Tempo

1) V, 381 de (+0nessia funglert, da weder ZULT

königlichen och ZUTF Universitätsgesandtschaft gehört, ohl hıer a1s
procurator .. Die beıden folgenden SIN! königlıche (rxesandte ; der

Normanne und Professor der T’heologie Baldoinı (Baldeovin1) ist. viel-
leicht. nachträglich von der Universität Parıis geschickt worden als
Überbringer e1ines ihrer Briefe.

Y 3792— 380 Juvenal des Ursins (S berichtet :
er a1Ns] l’octroya et le feıt Monsejgneur de Guyenne“ der
Dauphin Ludwig. ber weder eın Schreiben VO:  w} iıhm das Konzil,
noch 1ne Abberufung ersons ist,; uUuns überliefert. Die englısche In-
vasıon wiıird die Ausführung verhindert haben.
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Die Kommission Wr zunächst reilich och nıcht ent-
W öchentlichschlossen , w1e S1e den Prozeß führen sollte.

dreimal wurden , wenn nıchts dazwischenkam, Termine ab-
gehalten, ohne daß eın wirklicher FKortschritt verzeichnen
ZEWESCH a rest September wurde eiın 'TLermıin
angesetzt, dem entschieden werden sollte, ob 1U  > (zerson
NUr als denuntijator evangelicus betrachten und demgemäß
1Ur ber dıe Lehre sıch verhandeln Se1 oder ob die
Formen des kanonischen Strafiprozesses angewendet werden
sollten , denen zufolge (+2rson als verantwortlicher Ankläger
hätte auftreten oder 1M Weigerungsfalle q |s erleumder hätte
bestraft werden ussen. Die Kntscheidung selbst wird uns

nıcht überliefert; aber bereıts Vor der Miıtte des Monats cheint
der Prozeß In den ersteren C eingemündet se1n, un
dıe Gegenpartel hat sich damiıt zufrieden gegeben. Zu dieser
für Gerson zunächst günstigen Wendung hat offenbar die
damals erfolgte Wiederaufnahme des Appellationsverfahrens
beigetragen.

Johann VOl Burgund hatte nıcht gespart, seıne Sache
Konzil einem glücklichen nde führen Seine Ge-

sandtschaft hatte den Auftrag, Eidelsteine und Silbergerät
Derverschiedene Mitglheder des Konzils überreichen.

Abt VonNn Montier, Simon de DauxX, verteilte 200 (+0ldtaler
Magister der Theologıie, und Fäßchen burgundischen Weins

rollten iın die Keller der wichtigen Persönlichkeiten Ins
besondere 6S dıe dreı Kardinäle, denen Johann
einst die Appellation übertragen hatte, welche VO  b burgundischer
Seıte bearbeıtet wurden. Diese willfahrten denn auch dem An-
trag des burgundischen Prokurators, Johannes de Montejustino,
nahmen das Verfahren wıeder auf und fertigten eINE eCue

Ladung den Pariser Bischof den Großinquisitor AUS

Vgl V, 384 Vgl Studien 1, 116f.
Vgl „ Histoire generale ef particulier de Bourgogne par -

lıgleux de V’abbaie de Benigne de Dijon et de Congregation de
Maur (Plancher) *, 11L Dijon 1784, 404

Der burgundische Briefschreiber VO' Sept 1415 berichtet :
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Man wird hilerin den Gegenschlag des Kollegs eine
antıkardıinalistische Politik der Orleanisten erblicken mUussen,
deren Zusammenhänge uNs vorläufig och nıcht durchsichtig
sind. Zugleich aber ist hıer e]ıNe Frucht des Ansehens
konstatiıeren, welches sich das Kolleg bereits ın den Verhand-
lungen über dıe Reform verschaffen gewuht hatte Denn
während alle päpstlichen Kommissıonen erseizt worden
durch solche Von se1ten der Natıonen, 1eß INHNAaN diıe Appellations-
kommission gewähren. Und ist Von Jetzt b unterscheiden
zwischen dem Appellationsverfahren und dem ber dıe eunNn

Sätze Da 1U  — aber ın jenem das burgundische Interesse
genügend vertreten War, konnte die GHaubenskommissıion
des Konzils eher Jjetzt die ırekte Vertretung derselben
In dem VO  e} ihr anhängıgen Prozeß fallen lassen un diıesem
die angedeutete, für Gerson günstige Wendung geben.

Kür den einen . Prozeß trat WUu. 1ın den Vordergrund dıe

Frage: fallen die NeunN sätze un für sich betrachtet
unter den Glauben, und sınd G1E verurteilen ? (+anz außber
dem Spiel blieb zunächst die Frage ach dem Verhältnis
der eunNn Ssätze den acht des ean etit, welche die bur-
gundiısche Parteı eigentlich meiısten interessj]erte ber

Hatte 1INAan bisher T HXA1e fühlte sıch Jetzt sicherer als jJe
behaupten gewagt, dalß eıne Reihe VON angesehenen Dok-

toren die NeuUuUnN Ssätze für probabel hielt, tellte Sep-
tember der Bischof VOI Arras VOL versammeltem Richter-
kolleg1um die Behauptung auf, S1e se]jen unzweifelhaft probabel

Das Warund gingen den Glauben überhaupt nıchts
unvorsichtig. Sofort wurde VO  a dem nwesenden ene-
diktiner etifer von Versailles festgenagelt. Was der Bischof
hinsichtlich der NeuUnN Sätze von (+erson verlangt hatte, daß
als ordentlicher Ankläger auifträte, dazu machte sich Jetz der
Mönch jenen Aussagen des Bischofs gegenüber anheischig.
Und diesem W ar dıe Situatıon peinlich , daß eınen

‚„ KpISCOpuUS Parısi:ensıs cıtatus esft, ad requestam duecıs ın diıeta

appellatıonıs et dıe advenılente C4auUusSamhl apertius terminarı
QUAaC nulla est, 1PSO jure **. Außerdem vgl das Urteil des Appellations-
gerichtes VO 15 Jan 1416, V, 501{f.

Vgl V. 385
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Im Vertrauen auf selnen Einfluß atellteBetrug versuchte.

Martın folgenden Tag den protokollführenden Notar
das Ansınnen , das Protokaoll verändern, daß seınen
Aussagen alles Bedenkliche genommen würde. ber der Notar
Wr ehrlicher als der Bischof: un diesem blieb 1UNQ nıchts
anderes übrig, als LUN, AR ob se1ıner Sache ZallZ sicher
und ıhm NUr darauf angekommen wäre, se1ine Aussage, ıIn
aller Schärfe ın dem Protokall wıiederzusehen Am Sep
tember “ iederholte Peter VO  - Versailles se1n Anerbieten in
einem den Pichtern vorgelegten Schriftstück, das 1mM übrigen
auf beschleunigte Entscheidung des Hauptstreites drang
mıt Ausschluß des SaNZeh Juristischen Apparates Von Pro-
kuratoren un Advokaten Der Bischof antwortete darauf
ausführlich, indem GTr insbesondere das Verfahren des Parıser
Bischofs kritisierte. Die Autorität des Könıgs, mıt welcher
dasselbe gedeckt wurde, Wr leicht eliminieren, denn
wı1ıe lr mıt ıhm stand, War TE bekannt. ber auch die
Zustimmung der Parıser Universıtät, auf welche sich die
Gegner immer wıeder berlefen, hatte ]Ja tatsächlich wenıg
bedeuten Erklärungen der Dekretisten un der pikardıschen
Natıon VO un R August, ın welchen (+erson völlig
desavoulert worden Wr arcmıl wahrscheinlich inzwischen
ın Konstanz angelangt. Dazu konnte Martın anführen, daß
die angesehensten geistlichen Persönlichkeiten , WIC der
Dekan der theologischen Fakultät, der Cantor Carnotensıs,
der königliche Beichtvater Marchon, der Almosenier (lourte-

1) V, 356 DBereıts Sept. hatte der Bischof von

Arras durch Peter Salomonis VOT den Richtern ıne Erklärung VeTr-

lesen lassen, worın die gegnerische Behauptung, daß dıe Sätze ZU

Glauben gehörten, bekämpft wurde. Kın Stück daraus teıilt Peter
von Versailles 17 September mıiıft YV; 563 e

@) Y 562 — 564 Die Forderung Peters VON Versailles,
Prokuratoren und Advokaten auszuschliıeßen, bestätigt, WaSs ben 15
Anm gesagt wurde, daß die Art des Verfahrens bel solchen ehr-
proOz€ESSCH nıcht M bestimmt War. Peter wollte offenbar das ariser
Verfahren auch hier angewendet w1issen des weitläuhgeren Ver-

mittelst Prokuratoren und Advokaten, das YFormen des akkusatorischen
Strafiprozesses entlehnte.

3) V 372— 380
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CU1SSC, der „Minıster Maturinorum i Petrus de Nogento entweder
überhaupt nıcht ZUSZEZOSCH worden oder wenıgstens
nıcht zugestimmt hätten "Trotzdem scheint des Bischofs
Antwort befriedigt haben I9  S verm1ıßte doch e211ne

deutliche Antwort auf dıe Herausforderung Das mußhte der
Bischof zweıten kte nachholen CZWUNSCH nımmt

hıer NUuU. den Handschuh auf fordert das Anklage-
libell un Eintscheidung ber das einzuschlagende Verfahren
So schien sıch der Streit doch och auf persönliche Fragen
hinausspielen wollen. ber WILr erfahren nıichts weıter
davon Entweder hat der Kläger sich zurückgezogen, oder

wurde WA4Ss wahrscheinlicher ist die Klage verschoben
biıs ZUT KErledigung des Hauptverfahrens, VON dem S1e ab-
hängig WLr Infolige dieser Plänkeleı:en ahm indessen auf
beiden Seiten die Gereiztheit bedenklich

Eın Frediger hatte den ruß der Engel (Luk 14)
benutzt Friedenspredigt aber die Parteı (+ersons
zıieh 11l  — F'lugblatt gerade der Friıedensstörung
IMS mMas nıcht sehr 7zahm ausgefallen E1 Denn die Gegner

Sie arechantworteten bis dahin unerhörten On

565—3574
2) 574f Dieses Aktenstück bestätigt wieder, daß da-

Es WIT hıer NUurmals das Strafprozeßrecht och ZAaNZz Fluß 181
unterschleden zwıschen denuntiatio und 2CCUSAalO. Auf erstere scheint
eın inquisiıtorisches Verfahren folgen sollen, auf letztere das akku-
satorıische. In beiden Fällen scheıint der Kläger 1Ne Verantwortlich-
keıt übernehmen Es Iso dem erstier einerseits nıcht

„ denunt]atlo evangelica *‘ denken anderseıts keın TC1O IN Q U1S1-
torısches, sondern E1n vermischtes Verfahren nzunehmen

3) In , FESPDONSIO ad cedulam u 1NC1P1T „ Praetendunt def-
fensores ete  66 heißt cS: ,, S5aN€ quendam Augusti Caesarıs Ssu oadıceto
coelestis mılıtıae cantieum decantatum melliflue continentem Lucae

‚ praedicantem per indirecetum publicant impedıtorem damnation1ıs
ETITOTIS V, 393 Möglicherweıse 1st, der Prediger der

Er hıjelt Marı. GeburtMinorit Johannes de Rocha ZEWESCNH.
(8 Sept.) ıne Predigt, welche die M Streitfrage behandelte und
den Widerspruch ersons herausforderte. Vgl Y 4065 u. 415

„ Seditiosı DBelhijal Al furus infernalibus agitatl, CUu CON-

ecernunt SUAarum sedıtiıonum finibus impeditos INOTE hıantes,
rabie virulenta, patulıs rietibus 1DSOTUHL obieces possetenus d1spo-
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aber Jjetzt des Dieges gyeWw1ß, Denn inzwıischen Sep-
tember Wr dıe Urkunde VON dem zwıschen Burgund un!:
dem Königshaus endgültig abgeschlossenen Frieden In Kon-
Stanz eingetroffen. S1ie Wr datıert AUS Parıs VO 31 August
Uun! hob alle früheren entgegengeseizien Erlasse auf nıemand
goll es WAasCH, Se1 >5 1m Gespräch, in Reden oder anderswo,
die hre Johanns Von Burgund anzuftfasten

Das War für Gerson un se1ne Hreunde eın schwerer
Schlag. ber S1e hatten iıh ohl vorausgesehen, denn
S1e ließen sich nıcht einschüchtern. Ssje wiederholten Jjetzt
nachdrücklicher alg Je ıhren Antrag auf Beschleunigung des
Verfahrens.

Bei dieser Gelegenheit entschlüpfte Peter VONn Versauilles
das Wort „Wenn Hus eıinen Advokaten gehabt hätte, ware

vielleicht nıcht verurteilt worden.“ Und (+erson verstieg
sich 1n eıner Versammlung der französischen Nation Sal
der Klage, möchte leber Juden un Heıiden Zu (}laubens-
richtern haben, als Deputierte des Konzils

Das haben UU.  5 auch die Gegner sich nıcht entgehen
lassen. Am Oktober wurde der Kommissıon eın Ver-

S]ezeichnis VO  — 25 Sätzen ZULTC Untersuchung eingereicht.
stammten ZU größten 'Teile AUS Gersons Traktaten un:
Reden Den effektvollen Schluß machten die beiden oben
erwähnten Aussprüche.

Gerson 1eß Oktober eine Verteidigung verlesen.
ber dıese fiel ziemlich schwach AaUS, und dıe Gegner Ver-

eifzten ihn sofort (am November) ın Anklage: dıe Sätze
sollten , nachdem DU e1in „ assertor ““ für S1e sich gefunden
hätte, Doktoren beider Rechte (nicht Theologen) ZUTLF Unter-

nunt et, QUOS NO  - valent mordacıter toxicare, latratibus rabidis aqerem
infectibus affıcere NOn postponunt * beginnt ihre Antwort x V,
393

Va 3RT£. Juvenal 380 Plancher ILL, TeuUuves GGE
2) An der Authentie dieser beiden Aussprüche ist; kaum We1-

feln, da (+erson 1ın seiner Verteidigung s]ıe nıcht, w1ıe andere VON den
Gegnern gerügte Sätze, ın Abrede stellt, sondern DUr mıt dem Eıfer
für die gute Sache entschuldıgen sucht. Vgl V 444
und 450
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suchung übergeben werden Gleichzeitig machte sich e1n
Mann ber ıh her, der schlagfertiger Dialektik ıhm ent-
schieden überlegen War der Toulouser Doktor un: (+eneral-
vikar der Minorıten , Johannes de Rocha Es kam dabe:

einem ınteressanten Streıt ber dıe Prinzıplen des kirch-
lichen Rechts, wobel der Bettelmönch dıe frejere , aber dem
Papsttum doch günstıgere Ansıcht vertrat Be1 se]lner

1) V, 439— 444 445 —450 483 Johannes de Salınis,
eın Mitglied der burgundischen Gesandtschaft, yab den Namen her,
ber hinter ihm stand Martin VO  — Arras. dıe in ersons SU1-

maria respons1o un In des Bischofs Erklärung VO Nor erwähnten
‚anderen aUuUsgEZOSENEN Sätze *‘ 1n den miıt enthalter_t der

nıcht, steht; dahın

Vgl Satz und Z V, 446 0 (x+erson VeTl-

trıtt den Gedanken, dalß die hierarchische Verfassung mıt iıhrer Spitze
1m Papste für dıe Kirche wesentlich 1st. Sollte dıe Kırche -
menschrumpfen auf eın Weib, mußte ıne Neugründung durch
. ott; erfolgen. Weıl der ‚„ STAaLUS hierarchieus“‘ mıiıft; dem W esen der
Kirche autf das innıgste verflochten ist, ist SANZ unabhängig Von

der persönlichen Qualität seıner Träger; uch eın offenbarer Häretiker
hört damıt noch nıicht auf Papst se1n, sondern a2Zzu bedarf TST

der Absetzung. Dagegen ist für De KRocha das Papsttum eın 99  N
jurisdietionis *, dıe relatıv zweckmäßigste WKorm für das Kirchenregi1-
menft. ott kann ber uch die Kıirche regleren hne das Papsttum,
folglich bleibt dıe Kirche ıhrem wesentlichen Bestand ach davon
unberührt, ob e1Nn Papst ihrer Spitze steht oder nıicht, Fuür den

Träger dieses Standes ist 1U  a erforderlich fiıdes InfOormI1s ; sobald diese
ber mıit offenbarer äres1e aufhört, erlischt uch die W ürde
Das Wr ıne realistische, nuüuchterne Auffassung ; aber s]ıe den

OrZug, daß s1e das Konzıil SOZUSAaSCH eliminjerte und dadurch
das Papsttum unabhängıger machte. äreslie beı einem Papst Wr

J2 der wichtigste VO  - den wenigen Fällen , miıft denen diıe Notwen-
digkeit e1ines Konzils über dem Papst begründet wurde. ach (+er-
SONS Auffassung hatte ben das Konzıl die Absetzung des Papstes
auszusprechen, ach de Rochas Wr das nıcht mehr nötig. Immer-
hın ist; ersons re VOoO apsttum die tiefere und idealere. Ander-
se1ts ist, NU.:  - interessant, be1l einem andern Punkt beobachten,
wıe der Bettelmönch eine tiefere und entschieden ZUT reformatorischen

ach (Üerson ist uch derAÄAnsıcht neigende Auffassung vertrıitt.
och eın Gläubiger, der miıt dem Mund seinen (+lauben verleugnet,
ındem schon „hdes informis.“ für das Konstitujerende iın dem Be-

gr1ff des ‚„„fidelis “* hält; ach de Rocha ber macht „ ndes informis *,
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SECE1INELr Upposıtion spielten bereits Standesrücksichten miıt ben
W ar Von seıten des Konzils dank der Bemühungen des Kar-
dinals VOIl Cambrai den Franziskaner Spirıtualen Kxistenz-

Hs W Al 1Ur natürlich daßberechtigung zugesprochen
dıe Gegenpartel Hal faßte dıe Patrone JENET,

Zudemdenen entschieden auch (Gerson rechnen 1st
Wr Zündstoff vorhanden AUS dem alten S{reit der
„„weltlichen“ un! der Mönchs-Theologen der Pariser Un
versıtäi Er hat sich hier {ortgesetzt als 1nNe Unterströmung,
die n wieder dem Hın un: Her der Reden sich be
merkbar macht

Während aber das Gros der Bettelmönche für die
Sache ean Petits engagıert wurde, schien mıiıt ale
L1N anderer Stand für die Gregenseite eintreten wollen

Aijillı Wr nämlich Von der Anklage (4erson miıt-

betroffen, enn unfer den inkrımınıerten ”5 Sätzen War auch
VO  } ihm, und hatte es sich nıcht VETrSAaSCH können,

als AI 5 Oktober ber astrologische Dinge sprach den
ber als LUSatz den Gegnern ZU 'Trotz einzufßlechten

1Ne förmliche Anklage November erfolgte, da Wr

ıhm der Kardinal verletzt und die Mehrzahl SEcINeETr Kollegen
scheinen sich solidarisch mM1T ihm erklärt haben wils
machten Anstalten, für ihn einzutreten un ihre Autorıtät

zugunsten Verdammung der eunNn Ssätze dıe
Wagschale Jegen

Das W ar ohl 1Ur e1iNeE ernstgemeınte Drohung.
Sie offenbart indessen eln anerkennenswertes Gefühl der
Solidarıtät Um WENISCI aber annn 11a  — VO burgun-
disechen Standpunkt 4US eEs billigen , daß Aijllı JENE An-
klage mıt hineingezogen wurde So WI1C gerade den
jetzten onaten die Dinge sich entwickelt hatten, Wr alles
vielmehr auf e1iINe Verständigung Ajllis mıf den Burgundern
angelegt Waren diese eiwa ungeduldig, weiıl sıch och

welche uch die ämonen haben können, noch keinen Gläubigen AUS

(vgl Satz
Vgl Schwab 460 betr dıe Anerkennung der Spirl-

tualen Lenfant Hıstoire du Conecıle de Constance 490 He-
fel e Konziliengeschichte VII 3(
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nıcht offen ihnen bekannt hatte? der vielleicht
der verschlagene Kocha, als jene Sätze zusammenstellte,

den ıiıhm verhaßten Protektor der Spiritualen treffen,
den Burgundern einen Streich gespielt ? Wiıe dem auch
sein Mas, dıe Anklage lag VOTr, und Martın Von Arras, das
Haupt der burgundischen Gesandtschaft, Wr selbst jel
gene1gt, dem Kardinal eIWwWwAaSs Zeuge Yıcken, a{S daß
er S1e ohne weıteres hätte fallen lassen. So sehr aber die

burgundische Politik bisher dıe Kardinäle Hattiert hatte,
glaubte der Bischof damals innn denke die inzwischen
be1 Azıncourt erfolgte , tief einschneidende Niederlage der
Orleanısten den Kardinälen ohl eLIwAas bieten können.
IDR War ein ziemlich unverschämter Einschüchterungsversuch,
den machte. Kr drohte mıiıt Entziehung der Benefizien,
welche viele Voxn ıhnen ın burgundischen und damıt be-

freundeten Ländern besabßen; auch würden Sie sıch durch
Einmischung In diese bedenkliche Angelegenheıit NUur kom-

promittieren, sich untauglich ZUr Papstwahl machen un: den
etwa von ihnen gewählten Papst 1n den Verdacht der Häresıe
bringen. Ja, bestritt ihnen überhaupt die ompe-
tenz ZULE2 Entscheidung olcher Streitiragen ; dazu se]len NUur

Bischöfe un Doktoren auf Grund eınes päpstlichen Man-
ates befugt Wie 1139  - sich ann doch verständigt hat,
ist nicht überliefert ; an der Tatsache selbst ist nicht
zweifteln. Mit der ganzen Anklage aber gng / CS , w1ıe mıt
der den Bischof von Arras: S1€e fiel untfer den Tisch,
4e1 CS, daß 1n  a kompensierte, Se1 CS, daß 1n  > suspendierte
hıs ZUT KErledigung des Hauptverfahrens.

Denn dieses WAar inzwischen eröffnet worden.

Der burgundische Briefschreiber hatte recht, WeNnn

September schrieb: Wır stehen och 1n den Anfängen
V A Die hıer VO:  \} dem Bischof von Arras zo>*

außerte AÄnsıcht über das Unvermögen der Kardınäle zu Entschei-
dungen Voxn Lehrfragen ang mit der alteren Anschauung ZUSsSammeN,
daß die Kardinäle Rang unter den Bischöfen stehen. Vgl 1N-
schlıius I 351°
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des Prozesses. ber dieser nahm einen anderen Charakter
A als gedacht hatte (+ersons Wunsch e]lner reın doktri-
naren Untersuchung der NEeEUN Sätze wurde Folge gegeben.
Kıs hatte sich aber ın dem Vorverfahren als dıe Grundlage
für alles Weıtere die rage herausgestellt, ob dıe NECUN Sätze
ıIn das (4+ebiet des Glaubens gehörten oder nıcht Darüber
sollten DUn die Konzil anwesenden Theologen ihre
Stimme abgeben. Um aber zugleich über die Qualität der
Sätze e1ın Urteil erlangen, Wr die rage dahın formuliert:
ob die ecunNn Sätze durch e1N Glaubensgericht verwerfen
se1enNn. So konnte, WeTr wollte, sich auch ber Richtigkeit
oder Unrichtigkeit äußern, und davon ist reichlicher Ge
brauch gemacht worden. Durch diese Abstimmung ıst aber
der Sstreıt erst recht 1n alle Kreıse des Konzıils hınelın-
geiragen worden.

„Damıit dıe T’heologen frejer und besser urteijlen könnten“,
heißt es iın dem Bericht der Kommissıon, „haben WIT dem
Magıster Johannes den Oktober bestimmt, für seine
AÄnsicht alles anzuführen, WAS er will , un: ebenso dem
Bischof VON Arras den Oktober. Darauf mögen dıe NeunNn

Sätze der Prüfung der Sachverständigen übergeben werden 1 66
So hielt denn Gerson 18 Oktober VOTLr einer fejer-

lichen Versammlung -der T’heologen die erste große ede ın
dieser Sache Konstanz. ber hatte sofort die
Ungunst der Verhältnisse Zzu erfahren. Die Zieit Wr viel

Kr konnte 1Ur den ersten VO  ] vierknapp bemessen.
Teilen selıner ede dıiesem Tage nde führen. wWAar
wurde iıhm ZUTr Fortsetzung eın Termin 2 Ok-
tober gegeben; aber bereıts während des ersten viele
WESSCZANSCH, und eım zweıten ale kamen überhaupt 1Ur

dıejenıgen , lwelche schon ausgeharrt hatten. Man

V, 637 Die Angabe der Stunden (für (+erson dıe
11 Nachmittagsstunde, für Martin die V ormittagsstunde) scheint
verderbt; sSe1InNn Vgl uch den Bericht Johanns von Burgund
über dasselbe V 652 Hiernach der ext der
Sätze YTST. ach dem arıser Urteil festgestellt werden mussen, weıl
(+erson erschwerende Ausdrücke hinzugefügt habe, weshalb bereits
früher ; ın Gegenwart Sigismunds ZUT ede gestellt worden se1.
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<jeht fehlte ıhm dem notwendigen politischen ück-
halt, Mit deutlicher Anspielung auf dıe burgundischen Be-
stechungen votijerte selnen Zuhörern Schlusse den
ank „Gott möge CuGr Lohn se1N ; ich habe nıchts,
euch vergelten.“

Die W orte des Paulus Agr1ıppa (Apg 26, 2—3) hatte
ZU 'T ’hema se1ner ede CHOMMEN , aehr fühlte

sich doch diesmal In der Defensive. ber äßt trotzdem
deutlich durchblicken, daß auf die Verdammung des Irrtums
dıe Verdammung der Irrenden folgen mnS, falls sıch diese
nicht, WAas allerdings bei der Autorität des Konzils eTr-

wartien ıst, freiwillig unterwerten. Dann sucht AUS dem
Begriffe des Glaubens dıe bejahende Antwort auf die m
stellte rage abzuleıten. Dem (auben werden selne Ob-
jekte gegeben durch göttliche Offenbarung, sSe1 CS eine innere
oder ıne äußere. Hiıeraus schöpit seINEe Gewißheıit, un
das gibt ıhm Wahrheıt auch VOTL dem menschlichen Verstand.
Die Objekte des (aubens können aber auch dem morali-
schen oder philosophischen Gebiet angehören, wenNnn S1e NUur

zufällig durch göttliche Offenbarung überlhiefert sind, 1n
der Bibel sich hinden, denn erfolgt die Zustimmung
solchen Sätzen nıcht kraft ihrer inneren KErvıdenz, sondern
auf Grund des göttlichen Machtgebotes. ach diesen Prä-
m1sSsenNn erübrigte NUur der Nachweıis, daß die NEeCuUuN Sätze
irgend wıe ın der Bibel enthalten selen. Was äßt sich aber
AUS ihr nıcht alles erweisen! Ks Wr der echt-nominalistische
Glaubensbegriff, mıt dem Gerson hier operlerte. ber seine

Gleichsetzung Vvon (Glauben un:! Schrift War doch gerade
VO Standpunkt des Nominalismus AaUS sehr anfechtbar, w1e
eıne spätere KEntgegnung noch zeigen wird. Im 7zweıten 'Teil
.selner ede unterzieht (+erson dann dıe einzelnen Ssät elıner
Kritik. Es kam iıhm hier zustatien, daß hierfür bereits eine

Menge VOoONn Gutachten teıls von 1A07 teils VOol seinen (Ge-
Seine ede nımmt daher hiersınnuNgsSgeNOSSEN vorlag.

-mehr den harakter eines Referates Was insbesondere
die Frage des Tyrannenmordes betrifft, handelte es sich
eigentlich Nur och die Bestimmung der näheren Um-

‚stände, un te;‘ welchen derselbe erlaubt sel, enn daß unter
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Umständen eın solcher ord erlaubt sel, das wagfte auch
(+erson nıcht bestreiten Durch Einschränkung aut
ZzWel Fälle, den „unmittelbar göttlicher Fingebung‘“ und den
„unauswelchbarer Notwendigkeit“ (alıas Notwehr) meınte
eıne deutliche (}renze bezeichnen können. ber gerade
darum handelte sıch, ob nıcht ın den ecunL Sätzen dıese:
beiden FWälle vorausgeseizt se]len. Das auf eine Ver-
gleichung der eunNn Sätze miıt ihrer Quelle führen en  9
aber Gerson hatte guten Grund, dıese Aufgabe abzulehnen.
Kr hielt sich den W ortlaut der eunNn Sätze , un hier

allerdings jene beiden Fälle nıcht deutlich bezeichnet.
Er hatte recht, WwWenn OT die Allgememheıt, mıt der hier das
Recht des T’'yrannenmordes proklamıert worden War, als.
eine höchst gefährliche bezeichnete. Er 111 überhaupt:
nıcht, daß der einzelne auf eigene Haust handelt, und
geht weıt, die Kpiklie, dıe einst auch für ihn eın Zauber-
wort SEWESCH War, Nu  (} verwerten SO aber verwickelt:

sich 1n eınen Widerspruch, denn die beiden F’älle, die
selhst ausnımmt, fordern J2 gerade VOL dem einzelnen.
elgenes Urteil. Dem Sanguiniker und Enthusiasten mMusSsen
WIr diese Inkonsequenz zugufe halten. Er hat anderseıts.
das entschiedene Verdienst, In jener skeptisierenden eit für
die Hoheıt des sıttlichen (+ebotes eıne alle siıttliche
Begeisterung verniıchtende Kasulstik Zeugn1s abgelegt
haben; und das War besonders verdienstlich ıIn der Eides-
irage Er ist; denn auch selner Sache sicher, daß och
nıcht eınmal dem Urteil des Konzils In diesen Fragen sich.
unterwerfen ll „JIch würde glauben sündigen, WenNnNn

ich auf dem klaren (+ebiet des Glaubens iırgendeiner Un-
sicherheit Raum geben wollte.“ Der drıitte eil der ede
War der Rechtfertigung des Parıser Urteils gew1ldmet. Hier
kommt seın Standesbewußtsein wıeder hervor: bei der
Pariser Verhandlung haben mehr Theologen mitgewirkt, als
1er Iın Konstanz anwesend siınd. Was aber dıe Parıser
T’heologen nıcht vermögen, das vermas mıiıt einem Wort das
Konzil, nämlich die gygroßen Übelstände, welche sich diese-

Vgl Sstudien A (6£. 2) Vgl Studien I,  2
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Sache geknüpft haben, abzuschneıden und die Irrenden:
zurückzurufen. Dem ist. der vıerte 'Teil der ede gewldmet.
Mit einer Protestation un einer kurzen Betrachtung ber
den Begriff der Häresıe, welche offenbar darauf abzıielt,.
seıne Gegner einzuschüchtern, schließt dıe ede

T)Dem Bischof Von Arras Wr VO  \n den Richtern die Auf-
gabe zuerteilt worden, die Gegengründe entwickeln. Am

Oktober kam ZU Waort und begann nach einer:
weitläufigen Protestation e1N Nonplusultra VON Schwülstigkeit
und Phrase. uch hatte eınen zweıten Termin nötıg;

Oktober kam ZU nde Wenn auch der Bischof
ın selner Protestation erklärt hatte, alles Persönliche Jetz
beiseite Jassen, konnten und seine (+enossen doch
nıcht unterlassen, dıe inzwischen eingelaufenen Kundgebungen

I: 330 —349 das „ triplex quaternarıum *, auf
welches siıch (+erson In dem zweıten e1l seıner ede bezieht, ıden-
tisch ist mıt der „ reprobatio assertionum ** V 364—
S00 welche allerdings ın TEe1 Teile zerfällt , muß dahingestellt blei-
ben, da dıe Inhaltsangabe 1: 340 {f£. nıcht San stimmen:
scheınt. (+erson hat bei dieser Gelegenheıt verschiedene Kiılaborate
wiıederaufgewärmt, welche für den Parıser Prozeß verfaßt.
Es gehörf hierher uch die schedula ‚„ CITCa deeclaratıonem falsıtatıs
primae assert1on1s °", worın „ circumstantiae ** als das Recht des.

T’yrannenmordes limitierend anführt, sıch ann ber doch dem Urteil
des heilıgen T"Thomas anschlıeßt, daß IMa uch ann den Iyrannen.
besser dem Urteil (+xottes überlasse V, vgl 1bıd
Demnach ist aber die Ansetzung dieser Aktenstücke ın Studien E

291 berichtigen. Was das für eın 95  U: brevis sententjae atae
Parisius “* Wäalr, welcher zuerst Juniı und annn ‚„ PTaC supposıit1ıs
modis et eircumstantı]ıs mortis improvısae *” September Voxn

(+erson der (+laubenskommission eingereicht wurde (vgl V, 362I
veErTmMAaS 1C nıcht mıiıt Sicherheıit ermitteln. Ich vermufe, daß
die Schrift ist, weiche der zweite Traktat des Johannes VON Falken-
berg (a 1020ff.) bekämpft un auszugswelse mitteilt.

2) V; AA Z 473 —474 Von seıner ede ist; leider
NUur der Anfang erhalten ; ber dieser g1bt uns eın hinreichendes ıld
VvVon seilner Beredsamkeıt. In den übrigen Inhalt erhalten WITr einen.
Einblick durch die ‚, TeSpONSI1O ad deliberationem ard (amera-
censıs ® N 4775 {ff.), welche 1M wesentlichen ine Wiederholung:
der ede ist. ach dem Bericht der G1laubenskommission
V, 636) ıst; der zweıte "Termin Oktober, nach der Überschrift:
der „ Propositio “* Okt
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der dekretistischen Fakultät un: der pikardischen Nation, SOW1@e
den königlichen Krlaß VO August der Kommission eInN-
zureichen Ihre Absıcht dabeı hegt auf der Hand ; eıne
Abstimmung, dıe unter aolchen Auspizıen begann, konnte
aum zuungunsten Burgunds ausfallen. Bedeutend Velr-

stärkt aber mußLßte der Eindruck jener Aktenstücke noch
werden durch die schreckliche Niederlage des wesentlich Von

den Orleanisten gestellten französıschen Heeres bei Azıncourt,
VO  S der wohl bereits ıIn den etzten Oktobertagen eine Kunde
1n Konstanz SCWESCH sSe1N mMas.

AÄAm November wurden hıer die Ziettel miıt den NeCcUuUN

Sätzen un der beantwortenden Frage verteilt, und es

wurde mıt der Vereidigung der Theologen, welche ihre (zut-
achten abgeben sollten , begonnen. Theologen legten
bereits diesem Tage den Eıd ab; 1M Laufe der folgen-
den kamen noch 35 hinzu. Im KaNZCH sollen ESs auf die
akademischen Grade hın angesehen Doktoren un Ma-
gıster , Lizentiaten und Bakkalaureen SCWESCH seIN L&
Der Hauptschlacht ging aber och VOTAaUS ein Geplänkel der
Anführer.

ID War ohl NUur dıe Folge jenes burgundischen Mißgriffs,
daß hlıler sehon Ajıllı sich einmischte un mıt se1ner On
Autorıität für die Sache Gersons ıntrat.

1 Y 638
2) Der Bericht der Caa henskoMausston V 6538  $  M xibt diese

"Zahlen Ks heißt ber hıer eb tandem QUu' ad A 1em
Mensis ecembriıs Jurarunt simıilı modo qu ad 1N1UMETUM ete.*®
Demnach mußte die Vereidigung alleın bıs diesem Tag gedauert
haben Das stimmt nıcht der Aufforderung der Kommission
dıe Saäumigen VO 11 Dez Ya 4895; STa Novembris ist.
lesen Decembris, enn der 41 Nor fiel nıicht auf einen Mittwoch,
ohl ber der 11 Dez.), worın ıne allgemeıne Vereidigung VOT4US-

gesetzt ist. Der Bericht ist 1s0 hıer ungeENäaU. Die „ cedula exhıbıita
dominıs Commissarıls, lecta die X XII Dee.“ V 483)
en Abschluß der Abstimmung VOTAUS. Abgestimmt haben ber
schließlich NUuUTr SS Zehn haben entweder kein Votum abgegeben,
oder ıhr Votum ist beanstandet; worden, denn die burgundische Parteı
protestierte alle diejenigen, welche wıe die arıser Universitäts-
-gesandten durch einen Eıd In dieser Angelegenheıit gebunden worden
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Er hatte freilich bereits auf die erstie Aufforderung ZULr

Abstimmung hın , welche wahrscheinlich Oktober
erging, eine Krklärung abgefaßt, dahingehend, daß die NeuUunNn

Sätze, weiıl den Satz ‚„ Quilibet Lyrannus ete.““ och erschwerend,
verdammt werden müßten. Allein Jetzt beeilte sıch, als
erster mıft einem Votum erscheinen, und jeß CS, ihm
rechten Nachdruck verleihen, VOT den versammelten
Theologen verlesen. Kır hatte dem früheren einıge allgemeine
Gründe: hinzugefügt Uun: mıt deutlicher Spitze den
Bischof Martın VON Arras damıt geschlossen, daß, Wer diese
Sätze auch Nur für probabel erkläre, der Ketzereı sehr VvVer-

dächtig Se1 Es Wr sSeINE Überzeugung, die J]ler verfirat
dafür spricht schon das Votum VO Oktober

aber n]ıemals hätte ihr diese Pointe gegeben, wenn ihn
nıcht dıe Burgunder empfindlich gereızt hätten

uch Gerson trat och miıt einem Votum auf den Plan
W ährend sıch ausdrücklich Aillı anschließt, schlägt
doch elne andere Grupplerung der NEeEUN Sätze VOr, der zufolge
der Satz als derjenige, welcher allgemeinsten gehalten
sel, eıgentlich hätte voranstehen mussen. (Gerson hatte eın
Recht solcher Kritik, weiıl In Parıs bei Auswahl der
HNeCcun Sätze nıcht mitgewirkt hatte Kr hatte diese Kritik
bisher unterdrückt; Jetzt glaubte damit die Verdammungs-
würdigkeit der Sätze deutlicher machen können

ber auch Martin Von Arras WLr nıcht still geblieben:
eın für das Appellationsverfahren Oktober abgefaßtes
Gutachten, auf das WILr och zurückkommen werden, wurde
Von ıhm der veränderten Fragestellung entsprechend

V, 474 £ Das Votum besteht AUS wel Teilen, deren
zweıter als „addıtio “* bezeichnet ist. ach einer Bemerkung 1n der
Protestatio Martins V 472) erging Okt. dıe erste Auf:-
forderung ZULT Abstimmung. Wahrscheinlich ist. demnach der erstere
eil 1ın dieser Zieit entstanden. Er ıst durchaus sachlich gehalten,
entsprechend dem Standpunkt, den der Kardinal bisher In der Sache
eingenommen a  @; während der zweıte ıne gereizte Sprache führt
und die Personenfrage hineinzlieht. UÜbrigens muß der erstere eil
bereits früher bei irgendeiner (relegenheit veröffentlicht worden se1ln,
;sonst wäare gewıß die ‚„ additio *“ eingearbeitet worden.

2) V, 391—393
Leitschr. P  . 1/2
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gearbeitet und erweitert und alg ofum abgegeben. ID hielt
sich streng dıe Hauptirage , ob die NEeEUN Sätze VOLT e1n
Glaubensgericht gehörten, und antwortete mıt dem heiligen
T ’homas: W aA5S dıe Kirche och nıcht verbindlich gemacht
hat, das gehört nıcht ZU Glauben, auch WEeNnNn ın der
Schrift steht, ber vergaß, daß es sich ]J& jetth eben darum
handelte, eıne solche Entscheidung geben Er muß sich
selbst VOoO  s der Unhaltbarkeıit dieses Argumentes überzeugt
haben, denn November tellte den Antrag, daß,
weıl sich eine Glaubensirage handele, die abstimmen-
den Theologen ihre ofen miıt den Symbolen, der Heiligen
Schrift un kirchlichen Lehrentscheidungen belegen müßten.
ber ZU gyrößeren 'Teile argumentierte weıter

gehörten dıe NeuUnN Sätze VvVor das Forum der Juristen ; Ss1e
dürften wenıger von der Abstimmung ausgeschlossen
werden, als darın gerade der Fehler des Parıser Prozesses
liege. Um S1e besser einzuführen , solle och einmal eine
öffentliche Disputation stattfinden

Der Antrag ıtt einem innern Widerspruch: dıe
Glaubensfrage War gestellt, S1e konnte dem Herkommen HOn
mäß 1Ur durch T’heologen entschieden werden ; ın welchem
ınn aber auch diese entschieden würde, ıhre Behandlung
durch Juristen War 1n jedem all überflüssig. Der Antrag
wurde och einmal Schluß eıNeEes längeren Gutachtens,
welches bestimmt WAar, dıe Abstimmung einzuleıten, und einen

großen eıil der Abstimmenden wesentlich beeinflußt hat,
wiederholt; aber INan bestand burgundischerseıts nıcht weıter
auf ihm Arras, VON dem jenes (+utachten wahrscheinlich
auch stamm(t, machte sich vielmehr daran, Aijıllı wider-
Jegen, und darın zeıgte mehr Geschick. Miıt KErfolg führte

den Beweıs, daß die eun Sätze, 1m Zusammenhang AaUS-

gelegt, nıcht eine allgemeine Maxıme aufstellen , sondern 1m
Subjekt w1e 1m Prädikat eınen Spezialfall setzen, daß daher,
WwW1e Aillı behauptet hatte, VO  ( einer Verschärfung des „ Qui-

1) V, 394 —396 Möglicherweise ıst 1e8s Votum, ebenso
wıe das erstere Aillıs, bereits auf die erste Aufforderung ZUT A bstim-
MUnN£S hın abgegeben worden.

2) V 483
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lıbet Lyrannus ete.‘* nıcht dıe ede Se1nN k.önne. Er geht
Aiıllis Gutachten Punkt für Punkt durch un wiederholt dabe:r
die (GGründe, die ETr bereits ın se1ıner ede aufgeführt hatte
In selner Beweısführung schließt sıch eın Syllogismus den
andern, VO  F denen jeder mıt größter Pedanterie ausgeführt
ist; Im Vergleiche mıiıt Ajıllıs un (+ersons Stil zeıgt der
des Bischofs eLIwWwAS schülerhaft Beschränktes; aber trotzdem
Mas diese Art für dıe Mehrzahl der Hörer überzeugender
SECWESCH SEeIN.

(+erson 1eß bereits November eıne Antwort los;
findet 1mM Gegenteil die eun Sätze allgemeın gehalten,

der Fall der „unausweichlichen Notwendigkeit “, mıt dem
dıe Gegner fortwährend operjeren , Se1 1n den sätzen ab-
sichtlich oder AUuS Unwissenheit geradezu ausgeschlossen

So suchte Ma  a} Von beiden Seıiten die Abstimmenden
beeinflussen. Inzwischen War das Verhör bereits ın vollem
Gang.

Ks hatte aber aum begonnen, da 1eß sıch sehon eın
Resultat voraussehen: dıe yroße Mehrzahl stimmte ın bur-
gundıschem INn So schr hatte sich (+erson ın seinem
Vertrauen auf das gesunde Urteil der Theologen getäuscht.
Was War tun ? Wenn möglich, mußte dıe Abstimmung

Wiıderlegung Ajllıs N« 475—480. Das 2USs rel Ar-
tikeln bestehende längere Gutachten, dessen Schluß der Antrag
auf Hinzuziehung Von Juristen wiederholt wird, leıtet, die Sammlung
der otfa eın 3 V, (21 Es gehört In die Zeit VOTLT Begınn der
Abstimmung. eın Verfasser ist; wahrscheinlich Arras, enn die
„ Supplicatio “* Schluß ıst, ıne fast wörtliche Wiederholung der
„ requestae ** VO: November, und enthält die dubia, welche
VO'  — (+erson 1D den Streitschriften dieser Tage mehrfach erwähnt und
qals die Bedenken des Bischofs VO'  } AÄArras bezeichnet werden.

Op Y 413 f. Die Erklärung scheıint ıIn der burgundi-
schen Aktensammlung, welche der Sammlung Dupins größtenteiınls
grunde hegt, angeschlossen ZEWESECN sSeıInN ıne Bulle Johanns

Wiklit Eın Zusammenhang besteht nıcht. ber In dem Streit
ber dıe Kompetenz des arıser Bischofs spielte diese ıne Rolle, 1NS0-
ern sıe sıch auf Urteile der Oxforder und Prager Universitäten be-
ruft, s1e kehrt daher wieder 1mM Zusammenhang mıiıt, ersons „ Conelu-
S10Nes de Jure episcoporum * V, 615 H} uch sonst wurden Ja
die eun Sätze mit, Wiklifitischen verglichen.
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aufgehaltén We;den. Zı diesem Z wecke wurde einerseıts
ausgesprengt: durch Verneinung der Frage werde der Könıg
von Frankreich ZU. Häretiker, da sich auf das entschie-
denste für die Verdammung der Sätze engagıert habe; auch se1

bedenken, daß Sigismund, der AU.  > ohl bald zurück-
kehren werde, sich ausdrücklich dafür ausgesprochen habe
Anderseıts hob mMan dıe Schwierigkeit der rage hervor und

OT1 dıe Fragestellung OE es sSe1 unterscheıiden
zwischen den Fragen, ob dıe Atze ZU. Glauben gehören
und ob S1e durch ein Glaubensurteil verwerten seı1en,
und es Se1 nötıg, ber dıe erstere noch dıe Meinungen 2US-

zutauschen, ehe es eıner Entscheidung kommen könne.

Zugleich scheint Aijillı versucht haben, se1ıne Mitglied-
schaft bei der Kommiss1ıon , auf deren Ausübung in dieser
Sache Ja verzichtet hatte, wieder geltend machen. ber
die Gegner Johannes de Rocha a ls W ortführer schlugen
diese Angriffe aD (3 Dezember); es wurde ıhnen nıcht schwer,
dıe Willkürlichkeıit jenes Einwandes darzutun Um aber die
Bedenken Sigismunds Stellung 1n der Sache heben,
grub 119  - eine Verordnung selınes kaiserlichen Vorfahren,
Heinrichs VIL, AUS (8 Dezember);, welche Majestäts-
verbrechen eiIn beschleunigtes Verfahren anordnet; s]ıe sagten,
eine Verdammung des ersten der eunXn Ssätze sel eine Ver-
dammung dieser Verordnung , und das könne Sigismund
nıemals zulassen Die Abstimmung nahm dem Antrag
de Rochas gemäßh ungestört ihren ortgang. Am De-
zember erheß dıe Kommissıon eıne Mahnung dıie Säumigen ;

War S1e beendet ; es hatten 1m ganzch doch QULr

ihre Stimme abgegeben.
WwWAar sind die en erst mehr als eın Vierteljahr später

veröffentlicht worden. ber bevor WIr den Gang des Pro
ZesSSesS weiterverfolgen, wird es gur se1n, Z verweilen und eınen
Blick In G1@e {un.

1) YV; 481 Dıeses Aktenstück ist das einzıge Zeugn1s
_  ber die d Episode.

2) Vgl V 486—488



DIE VO  v TYRAN.  MORD 37

V1
380 Blätter umftfaßte die notariell beglaubigte Abschrift

der Gutachten, aber infolge einer durch die Verhältnisse
ohl aufgezwungenen 'Taktik der Richterkommission ist iıhr
Wert für ULNS erheblich beinträchtigt worden. Man hat
Namen und Stand der Abstimmenden weggelassen.

Die Zahl der abgegebenen Gutachten beträgt /4, davon
gehören ach der offiziellen Kintellung der „ Pars
affırmatıva“, 49 der ” pars negatıva“ Dieser Zählung
entspricht nıcht SANZ die der Kommission. Sie gewährt uns

aber eınen Einblick In dıe Verteilung der Stände. Danach
haben für Verdammung der Sätze gestimmt, nämlich

Kardınal, Patrıarch, Bischof, Abt, Prıioren,
weltliche Magıster, Öönche ; dagegen haben gestimm

J1, nämlich Kardinal, Krzbischof, Biıschöfe, Abte,
Prioren, Generale , weltliche Magister, 23 Mönche.
uch die Zugehörigkeit ZUTr Parıser Universität ist VO  S

der Kommission beachtet worden : Cc5S haben sich 39 Parıser
Theologen betelligt, davon für, die Ver-
dammung. Neben den (+utachten der einzelnen haben
sich die Minoiten einem Gesamgutachten veremnıgt
die Verdammung der Sätze. Ihnen hat sich nachträglich
och der Bischof Von Slutz, e1IN ehemaliger Minorit, ANSE-
schlossen ; aber se1n utachten scheint nıcht mehr mitgezählt
worden eın Dasselbe ist; der Fall miıt dreı Streit-
schriften des preußischen Dominiıkaners Johannes Falkenberg,
die als Anhang der Gutachtensammlung auf UL gekommen sSind.

Die (+utachten ” Pro parte affırmatıiva“ werden eingeleitet
durch das Aillis VO. November, und dieses hat denn
auch bestimmend auf dıesen eil der A bstiımmenden einge-
wirkt; eun VOL ihnen beziehen sich ausdrücklich darauf,
darunter auch das (+ersons. Es macht den Fındruck , als
habe INa den Kardinal damıt einfangen wollen. Diese
Taktik aber ist verhängnisvoll geworden für die Parteı.
Denn Aillis Votum wıe WIT sahen, ın der Krregung ber
dıe Denunziation des Bischofs VonNn Arras entstanden eıgnete
sich nıcht einer führenden olle Dazu War es schon
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un! für sich aphoristisch; in dem Moment aber ,

dıe Gegner eine Streitschrift auf die andere folgen lıeben,
Begınn der A bstimmung WAar solche Kürze wenıg aNZC6-

bracht. Dazu kam, daß das Hauptargument, welches Ajlli
anführte un das VO  } sämtlichen Stimmen der Parteı wieder-
holt wurde, iın eine Sackgasse hineinführt. Die näheren Um-

stände, Vox denen in den „ NCUN Sätzen“‘ der Tyrannenmord
begleitet WAar, sollten gegenüber dem A allgemein gehaltenen
und ereıts verdammten „ Quilibet tyrannu ete  66 eıne Kr

schwerung der Irrlehre bedeuten Mancherleıi Anhaltspunkte
bot allerdings der W ortlaut der Ssätze tür diese ese, aber
anderseıts Wr doch nıicht NUur hıer dıe Sstelle des T’yrannen
„ IN genere“ der NT: uneigentlich a |S 1yrann ezeıich-
nende Hochverräter getrefien , sondern ecs Wr auch diıe
Sıtuation als eın Äoment äußerster. (+efahr f{ür den recht-
mäßhılgen Herrsqher un das (+2meınwesen gekennzeichnet.
Demgegenüber Wr 65 eın vergebliches Bemühen, AUS den
Sätzen sich die Erschwerung nachzuweısen., Dies konnte
L1UFL gelingen durch Kingehen auf den besondern Fall, der die

Aufstellung der Sätze veranlaßt hatte, aber gerade das
SIN die Losung der Parteı sollte ermijeden werden.
Sso wiederholte ina  S denn teils kürzer, teils ausführlicher dıe
Argumentatıon Aillıs; und wer diese Gutachten hıest, annn
sıch dem Eindruck nıicht verschließen, daß 1m ZaANZCH recht
wenıg Intelligenz dabel aufgewendet wurde. Selbst Gerson
brachte seIN ofum auf einen ansehnlichen Umfang NUr da
durch, daß ältere Schriftstücke, insbesondere die schon
öfter verwendeten Auszüge Aaus '’homas un anderen, e1N-

schaltete; die Beweisführung selbst hıetet nıchts Neues und
unterscheidet sich VvOon der der andern 1Ur dadurch, daß er

auch hier selne eigentümliche Grupplerung der Säfze befolgte.
Ks wäré irreführend , wollte Inan für dıesen Mißerfolg

derjenıgen Partei, der entschieden TOLZ allem NSsSere Sym-
pathıen gehören müssen , lediglich Aiıllı mıiıt seınem V otum
verantwortlich machen. Letzthin ist. eben dieser Mißerfolg
wieder begründet ın der Halbheıt ıhres Standpunktes: mMan

ereiterte sich für dıe Unverletzlichkeit des göttlichen Ge-

otes, aber mMan War doch weıt davon entfernt, ein einfaches,
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klares Prinzip besiıtzen. Daß der Meuchelmord In allen
Formen un AUuSs den besten otiven eıne erbärmliche Weıig-
heıt ınd n]ıemals VOr ott un seinem Kvangeliıum recht-
fertigen sel, das haben auch diese Männer, die sıch Kämpfer
für Treu un (4auben nannten, nıcht behaupten gewagt; In
der kasulstischen Behandlung der Moral, ın jener gefähr-
lıchen, Laxheit un Abstumpfung führenden Ausdehnung
der nominalistisch-skeptischen Methode auf das sıttliıche Ge
biet S1e mıt ihren Gegnern e1INS. Spuren elınes
prinzıpiellen (regensatzes könnte 112  — finden In Äußerungen‚
W1e den folgenden: „ Fınen Menschen ofen ist sich
schlecht, deshalb darf auch nıcht geschehen, das
körperliche Wohl des Könıigs schützen, den Staat I' -

halten“, oder: „ IS ist einer FPrıyatperson nıcht erlaubt, einen
Menschen otfen wollen, sich un ihr Leben V!

teldigen ; daher auch nicht, eınen andern verteidigen“‘.
ber diese Sätze verdanken iıhr Daseın lediglich den syllo.
gıistıschen Spielereien , in denen S1e vergraben sınd. Dem
damalıgen sittlichen Bewußtsein, das den ord schon in
jedem al} der Selbstverteidigung unbedenklich TaNnc, ent-
sprachen s1e keineswegs. Jedenfalls konnten solche un:
ähnliche Argumentationen auf dıe damalıge elt keinen
Eindruck machen. Es scheint aber, als habe sich das Be-
wußtsein, einen verlorenen Posten verteidigen , sehr bald
dieser Parte bemächtigt.

Anders stand CS mıt den Gegnern. Die Sammlung ihrer
Gutachten wırd eröffnet durch e1n längeres, iın dreı Artikel
zerfallendes Elaborat. Kıs gehört nıcht den eigentlichen
Vota, sondern och in den Schriftenstreit , welcher der Ab-
stimmung vorausging , aber hat auf diese einen maß-
gebenden EinfÄluß ausgeübt. Und mıt Recht, denn eSs ist
für jene Zielt eın Muster klarer, fast zwingender Beweijs-
führung. A  eın Verfasser ist eın anderer , als der Bischof
Martin Von Arras. Kr geht AUS VON dem 1n den eun
Sätzen gesetzten Fall un veranschaulicht diesen darın
eınen Vorgang (4ersons sich zuNutfze machend indem:
fingierte Personen einsetzt. Der Iyrann, den es siıch
1ın diesen Sätzen handelt, ist nıcht der Landesherr, sondern
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der Hochverräter S das muß jedem évident Sse1N. Von
diıeser Posıtion AUuSs operiert weıter, indem die Berech-
tigung eines solchen T’yrannenmordes nach allen Sseıten hın

iın eıiner für das sittliche Bewußtsein jener Zieit durchaus
überzeugenden Weıse darlegt. Dabei kommen ıhm rühere
Außerungen Gersons, besonders se1ıne Staatsrede AUS dem
Jahre 1405, sehr zustatten, 1n denen dieser och eine SAaNZ
andere Stellung ZULC Lehre VO Tyrannenmord eingenommen
hatte Anderseits verstand C. 1n dessen NnNeUerenN Aufstel-
Jungen Widersprüche aufzudecken und unhaltbare Folge-

Im zweıten Artikel 1eßrunsch AUS iıhnen 7ziehen.
sich auft eine Darlegung des Glaubensbegriffes e1n, wobel
(+erson einen Verrat dem ogma Von der allein selıg-
machenden (inade vorwerifen konnte. Denn (Gerson hatte
gesagt, der Glaube Sse1 eın wirklicher und bestimmt AaUuS-

geprägter Habitus, der erworben werde durch das Hören
von (xottes Wort; daher stehe ın der innıgsten Beziehung

dem Inhalt von Gottes OIL, und alles , WAaS diesem
widerspreche, widerspreche auch dem Glauben. Arras
gefzie dem enigegen: Der Habitus des (Haubens annn auf
keine Weise erworben werden, sondern ist; eingegossen von

Gott, denn der Glaube übersteigt als Krkenntnis (xottes und
des übernatürlichen Endzieles, das dem Menschen gesetzt
hat, durchaus den menschlichen Intellekt. Daher können
auch nıcht Fragen der Moral, die schon VonNn diesem ent-
schieden werden, In das Gebiet des (3laubens fallen. Eın
drıtter Teil se1nes (4utachtens beschäftigt sich mıt der SPC-
ziellen Widerlegung der gegnerischen Argumente, namentlich
der etzten großen ede (+ersons. Er wiederholte h:  1er
diesen den alten Vorwurf des Undankes und scheute sich
nıicht, se1ın Auftreten Johann Von Burgund unter dem
Bilde eines Brudermordes kennzeichnen. Die oft wieder-

Anklage, daß von der Ermordung des Orleans alles
Elend des Vaterlandes herrühre, gab Cr in der gehässıgsten
W eise zurück: „Antiochus hat nıcht jel Tempel VeOeLr-

wüsteL, als durch diesen ‚ Sortes‘ Sordes) Kirchen Zer-

stÖört sınd un Tempel des heiligen Geistes, nämlich Gläubige
beiderleı Geschlechts.“ Während aber der Bischof (4+erson
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als eınen Abschaum der Menschheit darstellt, spricht VOLD
Aillı und Zabarella die Erwartung AUS, daß S1e bei tıeferer
Beschäftigung mıiıt der aterie ihre Meinung noch ändern
würden. So suchte gutzumachen , Was durch Jene An
klage Ailli verfehlt worden War. 1r wıssen nicht,
wıe weıt der Bischof dabe1 AUS eigenem Antrieb oder auf
höheren Befehl handelte. Jedenfalls entsprach dieser An-
näherungsversuch, WIe WIr sehen werden, vollkommen der
Sıtuation , und eine Antwort VOoON Aillis Seıite ist nıcht aUus“”

geblieben. artıns Gutachten hat auf seıner Seite noch
nachhaltiger gewirkt, als das Aijıllıis auf der anderen. Die
Unterscheidung 1ın dem Begriffe des T’yrannen wurde Von

fast allen aufgenommen ; auch da, eıne ausdrückliche
Krwähnung nıcht statth_ndet, wıird S1e doch vorausgesetzt.
ber INaAan vermıed CS, das utachten selbst zıtıieren. So
wurde der Eindruck gröherer Selbständigkeit erzielt ; und s ist
überhaupt 3 daß die Voten der 5 PAaIs negatıva“
durchweg, WAas Form un Art der Behandlung betrifit, autf
einem Sheren Niveau stehen , als dıe der anderen Seite.
Be] denen, die überhaupt einem runden Resultat g-.
Jangten , herrscht größere Sicherheit und schärfere Logik 1n
der Beweisführung. Neues wurde freilich auch hier nıcht
produzılert. Eın Augustiner, der in Italien siıch aufgehalten
hatte, führte die Krörterung AUS der eın theoretischen Bahn
heraus, indem NeUnN Fälle VON I1yrannenmord AUS den
etzten Jahren aufzählte, VOLN denen einıge miterlebt hatte,
un daraus 10808 Folgerungen ZOS, die, ohne einen Unterschied

machen, den ord des notorischen Iyrannen guthießen.
Die Mitglieder der Bettelorden hatten sıch, WI1e D

sagt, einem Gutachten vereinigt. Ks scheint aber
nıcht ın die Akten aufgenommen worden se1n, obgleıch
sıch fast alle Gutachten der einzelnen . Mönche darauf be-
rufen. Erhalten ist NUr eın Gesamtvotum der Minoriten.
Von ihnen War die Anregung jenem AUSSCSANSCH , und
S1e berufen siıch ebenfalls darauf. Ihr Separatvotum ıst,
verhältnısmäßig Urz un wen1ig tief. Sie haben sich ze:
ein1gt auf W el Sätze, die Ss1e voranstellen : „ Keiner der
Sätze darf durch ein Glaubensurteil verdammt werden “ und



„ Dies muß durch GHaubensurteil erklärt werden‘“‘. Die
Verdammung durch GHaubensurteil ist NUr möglich, wenn

dıe Sätze einem Glaubensartikel, eiınem a {z der Heiligen
Schrift oder eıner Entscheidung der Kirche oder des all-
gemeınen Konzils widersprechen. Nur der 7zweıte Fall annn
jer ernstlich ın Betracht kommen, aber die Gebote 39  Non
occıdes““ un „Non perjJurabis“ erleiden selbstverständliche
Kinschränkungen, welche einen iderspruch dıie ın
ede stehenden äfze aufheben Die Verdammung des
„Quilibet LyrannNus ete. ““ steht ebenfalls nıcht entigegen, denn
hıer handelt ecs sich eınen anderen JIyrannen. Gegen
eine Verdammung sprechen ferner och  C erstens die mMÖS-
lichen unheilvollen Folgen, dıe 112  — NU.  — ın auf nehmen
könnte ın eıner absolut sicheren Frage, un zweıtens dıe
Wolgerung, daß, wWenn diese Aftze unter e1in Glaubensgericht
fallen, dann eigentlich auch jede Übertretung der Zehn (zxe-
bote dahin gehört. Diese unklare un die W ürde des
Glaubens verletzende Ausdehnung SEINES Bereiches e]ıner-
selıts, dıe Gefahr des Hochverrates anderseılts, der Jetz
überall se1nNn W esen treibt, machen aber einNe ausdrückliche
KErklärung des Glaubensgerichtes ın jener Richtung NOT-

wendıg.
Man würde irregehen, wollte INa dieser Parteı allen

sittlichen KEirnst absprechen un ihr lediglich persönliche
Motive unterschieben. Die Fragen wirklich ın der
Schwebe, und die verschiedenen Möglichkeiten eıner Antwort
beschäftigten die ernstesten Männer. In eıner Zeıt,
rohe (}+ewalt unausgesetzt die Werke des Friedens bedrohte
und ec und Gerechtigkeit noch den seltenen (+ütern
gehörte, da mußte der Begriff der Notwehr eine andere Aus-
dehnung haben IS Jetzt; da War Selbsthilfe iın weıtestem
Maße geboten. Der ert eines einzelnen Menschenlebens
sinkt da, W die höchsten (üter der Menschheif auf dem
Spiel stehen.

Es annn auch nıcht wundernehmen , daß diıe Verbind-
ıchkeit des Eıides unter solchen Verhältnissen erhebliche
Finschränkung erleidet. Unser sittliches Bewußtsein verletzt

freilich auf das tieiste , WLn WITL beispielsweise 1n dem



DIE ‚EHRE EARA  MORD

Gutachten der Bettelorden lesen: ‚„ Keiner ist durch einen
Eıd gebunden, be] dem Gerechtigkeit, Besonnenheıt un
W ahrheıt nıcht 1m Bunde sSind. Kıs steht aber fest, daß e1inNn
Kıd, der dem Schwörenden oder einem anderen ZU. Schaden
gereicht, dıe Gerechtigkeit ist.“ ber dieselbe An
sicht kehrt bei fast allen (Autachten dieser Parteı wieder,
un auch auf der anderen Seite hatten sich ähnliche Sstimmen
erhoben. WwWar dıe Mehrzahl sprach sich hlıer dahin AUS,
daß eın Eiıd 1Ur gebrochen werden dürfe, WEeNnNn einer
Seele 198081 Schaden gereiche. _ Allein c5S scheıint eIwas all-
gemeın Zugestandenes se1n, WEeNnN der Bischof VO  a} Arras
„dıe Urdnung der Liebe“ dahıin definiert, daß Jeder kraft
derselben verpdilichtet ıst, zuerst sich selbst A lieben un
se]lnen un se1ıner Angehörigen Schaden vermeiden, und
das Recht dahın , ehrbar leben, den anderen nıcht
verletzen un jedem das Seine geben. Und War

1Ur konsequent un selbstverständlich, daß 1INnAan diese Ethik
des KEgoismus VO  > dem einzelnen auch auf dıe Allgemein-
heit übertrug, mußte doch entsprechend dem wichtigeren Inter-
e6ESsSe dieser erst recht zustehen , W4S ]jenem erlaubt WAar..

Das Volks- oder Sstaatsınteresse erlauhbte nıcht 1Ur den
T’yrannenmord, sondern forderte iıhn geradezu un gyestattete

diesem Z weck alle Miıttel der I.st un des Betruges;
un Wer sich ZU Verteidiger solchen Interesses aufwarft,
VOon dem WarLr dıe öffentliche Meinung genelgt anzunehmen,
daß WwWıe Judith, geleitet S@e1 von dem (Gteiste Gottes.
Dieser durchaus demokratischen Anschauung, ın der WITr
den damaligen COMIMMMON erblicken haben, wurde DU

ihr revolutionärer und antimonarchischer Charakter dadurch
SC} daß INa S1e einschränkte auf den Fall des
Hochverrates und dem Schulbegriff des Iyrannen diese AÄAus
legung gab Mit dieser Modifikation mußte dıe Lehre da-
mals eigentlıch allgemeıne Zustimmung Enden; ıhre Ver-
treter standen durchaus auf dem Boden des allgemeinen
sittlichen Bewußtseins der Zieit

'Trotzdem WAar das Regsultat der Abstimmung auf seıten
der MajyJorıität keineswegs eın einheıitliches. Von den 51 Gut-
achten haben DUr den direkten Beweıis der Wahrheit der
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Sätze angefreten ; dazu kommen unter Vortritt des (jesamt-
gutachtens der Bettelorden zehn, welche NUur einen W ıder-

spruch der Sätze Gaubenswahrheiten leugneten.
Zehn begnügten sich mıt dem Nachweis der Probabilität.
Vier ehnten ZW ar eine feierliche Verdammung der Sätze ab,
wollten q1@e aber unterdrückt Wwıssen ; un einer VO  (} ihnen
1eß deutlich durchblicken, daß 1ın dem zugrunde liegen-
den Falle dem Herzog VON Burgund unrecht gebe. V ıer
andere lehnten jede Meinungsäußerung a un baten AUS

Rücksicht auf den Frieden „ SUSpeENS1IO ad infınıtum **,
während fünf geradezu für Verweısung den künftigen
aps oder eın künftiges Konzil stiımmten. 26, die ehr-
zahl der 39 Pars negatıva “, wagten a lso doch nıcht rundwegX
dıe Wahrheit der neup Sätge behaupten Der Grund

Der Sammlung der „ Vota pro par negativa“ (‘ Y 748
—918) geht vorher eın dreiteiliges Jängeres utachten ın demselben
Sınn (a 721—748), das nıicht der eigentlichen Abstimmung
hinzugehörtf, ber doch für die ‚„ Pars negativa “ entscheidend OTr-
den ist. Kıs ist, bereıits ‚ben (S Anm. 1} darauf hingewJesen WOT-

den. Die ota pro par affırmativa . 919— 1010 Daran
schließt sıch eın Verzeichnis der 111 Konstanz anwesenden Theologen
mit Namen. Angehängt der Gutachtensammlung och
Te1 'Traktate des Dominikaners Johannes YO  - Falkenberg
1013—10832), der erste das Votum Aıllıs VO November 1415

gerichtet, der zweıte eiıNeE Antwort auf ıne unNns nicht erhaltene Schrifft:
ersons (vgl 3 Anm D der drıtte ıne Widerlegung des sSatzes

„ Ordinarıs lıcet propositiones ın fide dublas haereticas judielaliter
declarare o Die sehr flott, mıit; echt mönchischer Unverschämtheıit
und Oberflächlichkeit geschriebenen Abhandlungen gehören nıcht
den prozessualischen (xutachten, möogen ai)er von dem V erfasser den
Richtern überreicht worden und In dıe Sammlung miıt hineinge-
kommen Sse1Nn. Mitgezählt sınd S1e offenbar nıcht, enn s1e folgen TST,

auf das Theologenverzeichnıs, sınd Iso deutlich a 18 Anhang markiert.
Vgl über ihren Verfasser meıne Abhandlung „Johannes Falkenberg

und der preußisch-polnische Streit VOT dem Konstanzer Konzil “
(dıese Zeitschrift AVIL, J; bes. 104 Die Differenz zwıschen
der Zahl der utachten und der Zählung der Abstimmenden durch
die Kommission Mag abgesehen Ön der Verwirrung 1n der An-
ordnung der Vota, die aber uch YTSt VO:  b dem Abschreiber herrühren
kann dadurch entstanden sein , daß verschiedene utachten VOoO  s

mehreren unterzeichnet So haben die Minorıiten (angeblich 2U)
eın utachten abgegeben (a SO OLE und daneben
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für diese Unentschiedenheıt dürfte einmal der Gefährlich-
keit welche TOIZ aller exegetischen Modi£tikationen den

haben einzelne vVon ıhnen noch fÜür sıch alleın votjert Der 'ext des
(+esamtvotums 1ST anfangs leider verderbt dıie ahl stimmft miıt der
Zählung der Kommiss1on, wonach überhaupt NU] Mönche der Dars
negatıva angehörten, NUur, WwWeNnNn dıie fehlenden 167 den Prälaten -
hören A lleın ach dem Verzeichnıs der anwesenden Theologen sınd

aANzZCcCH LUr 16 Minoriten da Vgl noch dıe Deliberatio des Biıschofs
VOon Ssiutz 647 f )s welcher S1C.  h dem V otum der Minoriten -
schlıelt Das (+esamtvotum der Bettelorden scheıint nıcht die Akten
aufgenommen worden SCIN, weil für den Prozeß das Gutachten
anzCch Standes nıcht zulässıg War 1st deshalb verloren €egangcCh, hat
ber außerhalb des Prozesses 1ıne größere Rolle gespielt Im
Kommissionsbericht 639 181 STA LIV Magistrı 4 lesen „XALIV
Magıstrı Schon das Original muß diesen Fehler enthalten haben,
enn der „ Libellus supplex *” hat ebenfalls gelesen und daher 61

”” pr0 par negativa *” gezählt (Johannes (Üerson, 632)
hat;, diese falsche Zählung übernommen Aijıllıs Votum
474 f 919f Es beziehen sich aunusdrücklich darauf Deliberatio 11

(Gerson 9920 930); (939 943), 111 (95219); XAN
Gx (980££:); (989£); Xr (994 998) X XI (998
—1 XXIV Die beiden Sätze über Erlaubtheit

Schwab 634 fdes Mordes sıch 949 955
beurteilt die burgundische Parteı falsch weiıl dıe UÜbereinstimmung
der beiden Partejen den grundlegenden Prinziıpıen nıcht bemerkt
So wirft. der ersteren das Argument der Privatinspıration als ec1nN

besonders gefährliches VoOT während doch (+erson und dıe Seinen die
Berechtigung dieses Argumentes siıch keineswegs leugneten SON-

dern NU: dıe Ausdehnung, welche iıhm dıe Gegner gaben, einzuschrän-
ken suchten. Das Votum des italienıschen Augustiners
84() — 8406 ; das (+esamtvotum der Bettelorden . %. 807 ff vgl
Schwab 633 . Die auf den Eıd bezüglichen Stellen 809
‚„ Nullus N1ıu enetur ad jJuramentum CarechxXns comitibus Q UOS

(lonstat; autem quoddebet habere, seilicet justitıa, judic1o et verıtate.
]Juramentum quod est praejudieium SUul vel alterıus, est contra Just1l-
t1am; et per CONSCQUENS NO  \ habet justitiam pro comite, NeC PEr CON-

SCQUCNS judielum, quod est, alıus 65 ; QU12 S1C fit; temerarıe et

diserete : ETZO ıta quod S] tale juramentum NOn servetur, 10{0)  s est. per-
jurium *;2 136 „Juramentum quod est, COnNira ordinem cha-
rıitatis NOn est. servrandum ordıne charitatiıs quilibet enefur

PDSU dilıgere , ei vitare SUuUuUHl) praejudıcl1um , SPONSAaC S46 et, libero-
ruhl, Quam alterıus ceter1s paribus ® ; 3) 1bıd. 797 Nullus enefur SET-

AaArc Juramentum quod est contra JUS JUS est honeste Vviıvere quoad
alterum NOn gedere quoad eit UNICUIQUE JUS SUUIN trı-
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Sätzen Petits auch och für das Urteil der damalıgen Zeeit
haftete, suchen Se1N und dann ın den politischen Verhält-
n1ıssen, VO  — denen G1@e UU  b einmal sich nıcht rennen heßen.

Die Abstimmung erfolgte einer. Zeıt, die orlea-
nıstische Parteı ın WFrankreich vernichtet und Burgund das
Feld offen stehen schien. Auf alle Nichtfranzosen mußte
die Niederlage VO  - Azincourt zunächst In dıesem Sınne
wirken. ber es Wr doch och nıcht ausgemacht, daß NnUu

dem Burgunder die Herrschait zufallen müßbhte, und be] den
echten KFranzosen Wr dıe Folge jenes unheilvollen Tages
DU  —- eıine Steigerung des nationalen Selbstgefühls und
engstem Zusammenhange damıt eine entschledene Verurteilung
Burgunds.

So hatte Grefson nıicht unrecht, WEn eın Vierteljahr
später dıe politischen Chancen hatten sıch damals,
wenıgstens für den Augenblick, erheblich verändert be-
hauptete, ine erneute Abstimmung würde SJAaNZz anders A US-

fallen.
ber das War eine nutzlose Klage., Umstoßen jeß

sıch das Verfahren nıcht, hatte doch gerade (+erson es selner-
Die Burgunder aberzeıt un nıcht anders gefordert.

hatten daraus, mochte NUuU  - kommen Wa da wollte , eine
Und 916eungeheure Verstärkung ihrer Position erhalten.

säumten night, das Gewonnene auszunutfzen.

buere quoad Deum . Vgl Studien 1, UÜber Privatinspiration
des IT’yrannenmörders: 1) 731 „ Quieungque elo sanctae ftee-
tionıs pTro salute reipublicae certat, spirıtus SANCLUS ıllum secretia 1N-
spiratione 1n cietis leg1bus (SC naturalı, moralı et divına) revelata
authorisat *, 8792 „ Krgo quandocunqgue contingit tyrannum
hujusmodi cautelıs simılibus OcCCcubulsse, temerarıum SsSse videtur
talı eciu diıvrınam dispensatıonem eviıter exeludendo vel ad inobedien-
t1iam mandatorum Dei vel sinıstram intentionem actum illum referre C6

Direkter Beweıls der Wahrheıt der (900| Sätze 1n Deliberatio V, VUIIL,
1:  9 XL, X  s AVIIL, XAV, XÄAXAX, XXAIU, XX  9 XAÄIUUJ, X  V
XLVI, LI; Bettelorden 1 G10); (48); XAIL, NI ZAVUK
XXIX, X  9 AXXVIIL; probabel 1L, N VIL, XIV, XIX,
XL, X  9 XAAXLV, XAIX, XLVIIL; unterdrücken LE, X  9
XXXVIIL, ME (gegen Burgund) ; Aufschub XVI, X  ‘9 ALIL, ALIL;
Verweisung Papst der Konzil N9 XALILV, XLV,
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Die Rollen zwıischen den beiden Parteien hatten sıch
mıiıt einem ale vertauscht. Hatten die Burgunder früher
durch KEınwände den Prozeß hinzuziehen und ın das
ständliche eın Juristische Verfahren hineinzuleıten versucht,

konnte es ihnen NUuU.  : nıcht rasch gehen. Sje be-
antragften, sofort das Hazıt der Abstimmung, die S1e
sich anfangs November och gesträubt hatten , ZUu ziehen ;
noch VOrL dem Weihnachtsfest sollte } das Konzil se1nN Eind-
urteıl abgeben.

Gerson aber und seıne (+enossen hatten jetzt eın
deres Ziel, als en solches hinauszuschieben. Was S1e früher
perhorresziert hatten, taten S1e Jetzt ungescheut: s1e machten
persönliche Interesseniragen geltend

Und diesem Behufe wandten S1e Jetzt dem Appel-
Jationsverfahren , das bisher fast ignoriert worden WAar, 61in

Interesse Z daß dieses HT  — mıiıt einem ale 1n den
Vordergrund rı

VII
Die erstie Ladung ın dem nach eıner mehr als halb-

Jährigen Pause wıeder aufgenommenen Verfahren WAar, W1€
WIr hörten, bereits September erfolgt. Das eitere
hatte sich dann ın den übliıchen Wormen, aber 7 W1e

Ks sındes scheıint, ziemlıch ın der Stille vollzogen.
YKanNnzeEN sechs Termine abgehalten worden; S1e durch
längere Pausen geftrennt, da jedesmal Von euU: (wenıgstens.

vıer Terminen) der Pariser Bischof und der (+eneral-
inquıisıtor ean olet, diıe beıden Angeklagten, geladen werden
mußten. Kıs ware gewiß nıcht schwer JCWESCH , VO  e} ihrer:
Seite AUS den Prozeß ın dıe Länge ziehen ; das ano-
nısche Prozeßrecht bot dazu Handhaben Allein die
politischen Verhältnisse innerhalb Frankreichs ließen ihnen
angeraten erscheinen , sich möglichst pPassıv ın dieser Sache

verhalten. Sie sandten Z7War ın Johannes Martineti einen
Vertreter und ließen durch ih das Verfahren
protestieren. Martıineti erschien auch 1n den Terminen, aber

1) Vgl das der »” advisamenta * Johannes’ de Rocha
V, 482



48 BE5SS,

schwieg und 1eß das Kontumazıialverfahren ruhig ber
sich und selne beiden Klienten ergehen

Je passıver sich die beiden Hauptinteressenten Ver-

hielten , desto lebhafter wurden aber UU außerhalb des
nächstbeteiligten Kreises dıe einschlagenden Hragen, die vVvVer-

I)ıeschliedenen Aussichten un: Möglichkeiten erörtert
Richter selbst gaben dazu Anlaß, indem G1E mıiıt Prälaten
un Rechtsgelehrten Rat pllogen, VOTLT allem miıt den anderen
Kardinälen. Denn Ww1e die Dinge lagen, mußte ihr Urteils-
spruch für dıe Stellung des Kollegs den politischen egen-

Daß aber dabei die VeOeI'-satzen eın Präjudiz abgeben.
schledenartigsten Interessen sich In dem Kreise der Kardinäle
durchkreuzten, hegt auf der and Und 1M Richterkollegium
gelbst wird IN  S aum eIN1S ZEWESCH se1n ; wenıgstens VO  w

Zabarella wıssen WIr , daß 1m Prinzıp hier auf (+2ersons
Seite stand.

So hatten die außenstehenden Parteıen Anlaß genug, _ eine
öffentliche Debatte anzustellen.

Im Vordergrund stand 1er die Frage ber dıie Kompe-
TeNz des Bischofs ın Lehrfragen und das dabei einzuschlagende
Verfahren Damıit verflocht sich dann aber auch die Hrage,
ob die eun Sätze mıiıt unzweifelhaften (+laubens- und Moral
prinzıplen 1M Konflikt ständen oder ob S1@e dem Gebiet der

dubia“ angehörten.
Die Kompetenzfrage War Ja, ehe es eiıner Scheidung

der Prozesse kam, miıt Vorliebe VON den burgundischen
Rednern behandelt worden. So hatte auch der iınorıt de
Rocha A1@e ın eine Predigt hineingezogen , dıe Marıä
Geburt (8 September) hielt Hıer ertrat drei 'Thesen:

ber das Kontumazialverfahren vgl München L 404 {t.
Der einzı.ge Bericht, den WITr über den Appellationsprozeß haben, ist
das „Judieium deputatorum Conecilhu ** VO Januar 1416
V, 00— 507

Vgl Anm Trst, ach der Aufhebung des arıser
Urteils antwortiefie de Rocha auf den Angriff ersons 1n einem län-
Z} Iraktat V, 414 — 438). Aus den verschıedenen Daten,
welche dieser gelegentlich anführt, kombiniert mıit denen der ”n
posit10 ** ersons V 405—413), erg1ibt siıch folgende Reihen-

2) (G(egenthesen (+er-xfolge Predi. gt de KRochas Sept.
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In dem heilıgen Konzil dürfen NUur als Ketzerej:en
verdammt werden Lieehren, welche eıne kirchliche
KEntscheidung, die Wahrheıt der Schrift un des Glaubens
(sC des 1m Symbol verfaßten) verstoben ; un! deren Ver-
trefer, (3önner und Verteidiger mussen als Ketzer verdammt
werden.

Um Ir_rlehren genügend auszuro{tten, mussen auch ihre
Vertreter, WEeNN S1e bekannt sind, ' geladen un ın Be-

handlungE werden.
W enn CS auch den kirchlichen Instanzen unfer dem

Papst erlaubt ıst, 1n einer durch die Kirche bereits ent-

schiedenen Glaubensirage jemanden Vvon Rechts als Ketzer
erklären un verdammen, steht es doch 1n eıiner

och nıcht durch die Kirche entschiedenen rage 1Ur dem

Papste, dem Konzil oder VoONn ihnen Bevollmächtigten Z VO  —

Rechts irgendwelche Meinungen als häretisch VOI'-+-

und Peters VO  — Versailles (a A 437) 3) Objeetiones 6

de Rochas (a 410 427), 4) ‚„ Nova positio *” Gersons,
D) desselben ‚, Conelusiones de jure episcoporum **, de Rochas

großer Traktat. Nr 124 fallen ohl och In den September, Nr
1n die » Hälfte November, Nr. 1n den Anfang Februar 1416
Die Unterscheidung wird erschwert durch die Anführungszeichen 1n

ersons „NDOVA positio *, dıe ZanZ sinnlos über dıe Zitate hinaus AUuS-

gedehnt sınd Kıs 1st, nicht ausgemacht,, ob de Kocha uch seine

Predigt als Traktat veröffentlicht hat, Dakß dıe von Gerson 1n selner

„ NOVA posit10 ** angegriffenen rel „ Conclusiones *, wıe De KRocha be-

hauptet, dem Wortlaut seıner Predigt nıcht entsprechen, würde da-
ber Wr IE offenbar eın beliebter Kunstgriff,sprechen.

die Worte des Gegners nıcht u zıt]eren , sondern ıhren VOeT-

meıntlichen Sinn: in Sätzen formulieren. Diese lIauten In
der OVA posit1o c6h Vom Konzil darf keıin philosophiıscher Uun!
moralıischer Satz verdammt werden, weıl S1C. miıt olchen sätzen

2) Wennnıcht. befassen hat, da s]ıe  A nıcht ZU (+lauben gehören ;
Irrlehren verdammen sind, mussen uch die Vertreter derselben

3) Unter dem Konzilausfindig gemacht und verdammt werden ;
und dem Papst stehende kirchliche Instanzen dürfen Irrlehren nicht

gerichtlich verdammen, uch nıcht, ıe einıge wähnen, urce bloße
Lehrentscheidung, falls nicht ıne Verdammung durch dıe Kirche VOT-

hergegangen ist, enn das gehört den ‚„ mMaJjores causae *, weilche
dem Apostolischen Stuhl zufallen

Zeitschr. K.-G. 1/2.
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dammen oder verwerfen , andern LUr durch bloße ehr-

entscheidung.
(+erson und Peter VOLN Versauilles antworfiefien In vıer

Gegenthesen. Darauf faßte ann zunächst de Rocha ein1ge
Einwürfe den Parıser Prozeß und das bisherige Ver-
fahren 1n Konstanz uUrz Seiner Widerlegung w1d-
mete dann (G(erson wiıiederum eın längeres KElaborat Er hob 1er
Aaus de Rochas Predigt in freıer Reproduktion jene dreı 'T ’hesen
heraus und suchte Q1@e widerlegen. Zunächst veritraft auch
1er die Ansicht, daß jeder DSatz, der ın der Heiligen Schrift
enthalten sel, ZU (}lauben gehöre, und konnte nıcht.
unterlassen, mıt Rücksicht auf den Stand se1INeESs Gegners die:

Verdammung des Wiklifschen Satzes, daß es den Brüdern
nıcht erlaubt SEe1 betteln, A Beispiel heranzuziehen. Was
dıe rage nach dem „ assertor ““ betrifit, meınte sich
auf das Verfahren Wiklıf un Hus berufen kön-
Nnen Kr hob dann dıe Schwierigkeiten hervor, welche:
vielfach dıe Ladung des „ assertor “* unmöglich machen, un
darunter besonders dıe frivole Appellationspraxı1s un ihre
Behandlungsweıse der römischen Kurıle. Darauft kommt

dann be1l Widerlegung der dritten 'T ’hese och einmal
zurück und rügt besonders den Mangel gebildeten 'T’heo

logen 1mMm Kardinalkolleg un das Überwiegen der Bettel-
orden der Kuriıe. Wenn eın Bischof nıcht mehr das.
Recht haben sollte , Lehrentscheidungen geben, dann
würden J2 die Bettelorden , dıe bereits überall freıe Pre-

dıgt hätten, SaNZ ungebunden se1n , denn der Kurle,
der einzıgen noch übrıgen Instanz, hätten 931e u  b Richter
ihresgleichen. Kır sucht dann die ompetenz des Bischofs
den höhern Instanzen gegenüber dahın abzugrenzen, daß
die Entscheidung des Bischofs Nur für seıne 1Öözese gelte
un: Auswärtige ÜLE weıt binde, als S]1e genügend.
durch dıe Heilige Schrift begründet se1l Damıiıt War aber
dem einzelnen das Recht der Kritik zuerkannt und och

denn weshalb solltedazu In recht willkürlicher Weıise,
der nıcht ZUr Diözese (rehörige dieses Recht haben, wäh-
rend innerhalb der Diözese eın Widerspruch aut werden
durite
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Der Gegner, der erst ach Verlautf mehrerer Monate sich
veranlaßt sah antworten, hat diese Blöße sofort erkannt.
Er hatte dıe hier zutreffende Unterscheidung gemacht zwischen
absolut klaren un zweifelhaiften Fällen. In den ersteren, be]l
offenbarem Widerspruch die Heilige Schrift oder eıne
kxirchliche Lehrentscheidung, Se] überhaupt eıne Entscheidung
nıcht mehr nötıg, es lıiege dann offenbare Ketzereı VOrT, weilche
UL Izonstatieren sel In den letzteren dagegen se1l eiNe

vorläufige Entscheidung DUr verwirrend, da Se]1 NUur Platz
eine allgemeın verbindliche, un diese könne DU der aps oder
das Konzil geben. Die beiden Gregner befanden sich aber
ber dıe Arten der Entscheidung ın eıner prinzipiellen Differenz.
Man unterschied „determinatıo doetrinalis“‘ un „„damnatıo
jJudiclarıa “* (+erson hielt NUuUuN die erstere für das Höhere, da
S1e sich unmittelbar auf das göttliche Recht gründe; folgerte
weıiter, daß, W 4S für jene gelte, erst recht für diese qusreiche.
De Rocha dagegen unterschied viıer Arten „exemplariter
vel etiam regularıter *, nämlich durch dıe Heilıge Schrift ;
das könne Jeder, der den Beruf habe, die Schrift auszulegen,

„Scholastıce ef doctrinaliter “, „ consultive“, beides se1

Aufgabe der theologischen Fakultäten, endlich 27 Judicialiter“,
dieses sSe1 dıe höchste un: vollkommenste Entscheidung , S1e
stehe DU  —_ dem Apbstolischen Stuhl und dem Konzil Die
bischöfliche Entscheidung Se1 NUur eın Ableger davon und
verhalte siıch ZUrC päpstlichen , wıe der Untersatz ZU ber-
Satz 1m Syllogismus, mıiıt andern Worten, eıne bischöfliche
Entscheidung habe unter ausdrücklicher Berufung auf eıne
höhere un allgemeıinere päpstliche oder konziliare ZG-
schehen.

Eis äßt siıch nıcht leugnen: diese 'Theorie ist. die konse-
quentere un entspricht den tatsächlichen Bedürfnıissen einer
einheitlich geleıteten Kirche. uch hier xab iıne öße,
nämlich dıe Voraussetzung eiınes jedem zugänglichen, -
zweiftfelhaften Kriteriums für offenbare Häresıle; aber solange
IMNa  a} dieses Kriterium nıcht erläuterte, solange INa  a den Be
staund des offiziellen Kirchenglaubens, iın dem gegeben seın
sollte, nıcht bestimmte, lange WAar diese nıcht
gefährlich; alles konnte ın 7Z.weifel SCZODCNH werden, bıs auf
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das, WAS die hierarchische Leitung der Kirche ausdrücklich
entschieden hatte un och VO  - H'all Fall entschied

[Dieser Streit Wr och eiIN mehr oder WEN1ISCL akade-
mischer ; spielte sich wesentlichen der zweıten
Hälfte des September ab, Zeıt, alg Z W Ar das Appel-
lationsverfahren wieder aufgenommen worden War, das andere
sich aber noch nıcht geklärt hatte Dann wurde die Ab-

W ır sahen AUSstiiımmung ber dıe ecun sätze eingeleitet.
H Streıt, W 16 sich die hier gestellte Frage mıt der Kom-

So konnte der Gedanke entstehenpetenzirage verflocht.
nd ı der Parte1 Gersons ist gew1iß auch ausgesprochen

worden daß 112  — bis ZULT Entscheidung durch die 'T’heo-

ogen das Appellationsverfahren einstellen Dem trat

ın (GGutachten VO 11 Oktober der Bischof von Arras
enigegen, indem klarzumachen suchte, daß W16e auch die
Abstimmung ber dıie eun SAatize ausfiele, das Parıser Urteil
unrechtmäßig wWare die NEeCUN Sätze Glaubensgebiet

hätte der Bischof ompetenz überschrıtten, denn Jau-
benssachen gehörten VOTLT den Papst und das Konzil
S16 eSs nıcht grenzte ihre Verdammung Häresıe

Das Appellationsverfahren 1st denn auch ungestÖört
aller Stille weıtergegangen, bis das VOTAaUS sich bereiıts
ankündigende Resultat der Abstimmung dıe Parteı Gersons
veranlaßte, iıhm ihre Aufmerksamkeıt wıeder zuzuwenden
(Gerson hat zunächst letzte Sschriuftft de Rocha e1'-

weıtert Von herausgegeben un mehrere Aktenstücke
AUS dem Wiklıt Husschen Prozeß vorgelegt beweısen,
daß hıer das Verfahren eın anderes SCWESCH Sec1 als
Parıs Als dıes nıchts verschlug, OT1 Parteı
eigentümlıchen Mittel S16 rief ANONYIM das Urteil der übrigen
Natıonen, insbesondere der verschiedenen Universitätsgesandten

Ta dem Streit ber determinatıo doetrinalis un damnatıo JU-
dielarıa vgl insbesondere 407 411 420 4926

A 301 „ Scriptum Atrebatensis ** findet ohl
Erklärung

3) ‚„ Coneclusiones Joannis (+ersonil de Jure CP1ISCODOTUM defi-
n]ıendiıs quaestion1ıbus fidei ** 1st der eue 'Titel des alten Machwerkes

607— 6 Vgl 405 419 mit 608— 615
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In einem Anschlag wurden S1e ZzWel Fragen gerichtet:
ob jemals Irrlehren verdammt worden sejlen, ohne daß auch
den Irrlehrern der Prozeß gemacht worden sel, und ob J6
mals Fragen, die nıcht unmittelbar und ausdrücklich mıt
den (Haubensartikeln zusammenhängen oder bereıts durch die
Kirche verdammt worden sınd, durch Bischöfe entschieden
und nıcht dem Apostolischen J  S  tuhl überwiesen worden se]len.
Man hätte denken sollen , dıe Fragen qge]en VO der egen-
parteı gestellt ; S sicher WAar MNa  — offenbar auf der anderen
Sseıte ın der Krwartung einer günstıgen AÄAntwort ber
erfolgte 10898 eıne scharfe Abfertigung se1ıtens der Burgunder,
die sich als dıe wahren F'ranzosen dabeı aufspielten

Inzwischen aber diese Abfertigung ist Dezember
oder bald nachher erfolgt bereits Versuche
macht worden, den SaNnzZCch Streıt beizulegen und beide Ver:
fahren mıiıt einem Male einzustellen.

11l
Am November WAar der Kardinal Aniedäus Von Sa-

Iuzzo miı1t dem Antrag hervorgetreten: die Synode solle GI'-

klären, daß der Parıser Bischof allerdings die Erben Petits
und den Herzog von Burgund als Interessenten dem
Prozeß hätte laden müssen, beide würden aber durch das
Urteil 1ın keiner W eise betroffen ; anderseıts aolle mıt dieser
Erklärung dem Urteil, soweıt eıne Glaubensfrage ent-

halte, keıin Abbruch getan, vielmehr dem aps ZUrF Kır-

ledigung auf einem küntftigen Konzil überwıesen werden
Der Vorschlag umgıng ebensowohl eine Aufhebung des Parıser
Urteils, obwohl In dem Prozeß einen Detekt anerkannte,
als eıne Entscheidung ber die eunNn Sätze Daß amı die

burgundische Parteı siıch zufrieden geben würde, War nıcht

35 V, 483 AÄus der Überschrift „ data pCT (+erssonitas:
pervenıt ad NU: tertıa die Decembris “ ers]eht Man, WeTr dıe Akten
der odd 2537 un 29311 welche hauptsächlıch den and vVon (+er-
SONS Opera füllen, gesammelt hat Der Herausgeber Dupin hat ent-
schiıeden das Richtige getroffen mıiıt se1ıner Bemerkung ‚„ KpISCcopus
Atrabatensis loquitur *.

\ 484
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erwar{ten. Die Aufhebung des Parıser Urteils W AL das
wenıgste, as S1e verlangte. Eın dahingehender Vorschlag
schemit denn auch November gemacht worden
seın durch den Kardinal VOL Vıviıers Ostia). Der Patriarch
VonNn Antiochien aber machte dazu Dezember einen
der Partei (+ersons wieder mehr entgegenkommenden Kr-

gänzungsanitrag, wonach dıe Entscheidung über die nNneunN

Ssätze als ıne VOL jener unabhängıge dem küniftigen aps
und Konzil überwıesen werden sollte

Alleıin der Bischof vOon Ärras trat diesen nträgen sofort
entgegen mıt eınem eigenen, welcher nıcht DUr dıe Autftf:
hebung des Parıser Urteils verlangte , sondern auch dıe Ur-
klärung, daß die NEeCUN Sätze durch eın Glaubensgericht nıcht

verwerfen &en Am Dezember wiederholte diesen
Antrag mıt einıgen Krweıterungen. Das Resultat der A
stimmung ist iıhm bereıts sicher, un ıll keineswegs auf
eın Endurteil verzichten ; aber bezeichnet 1U doch
einen Weg, W1e dem (+anzen auf einmal eın FEinde gemacht
werden annn Dabei äßt Gr merkwürdigerweıse die 1NeUNnN

Sätze fallen: es soll NUur erklärt werden, daß S1@e miıt der
Rede ean Petits und seınen Sätzen nıchts tun haben,
daß dıese nach Inn un Form berechtigt un keineswegs

Offenbardurch eın Glaubensgericht verwerifen se]en

iıbid. Abgedruckt 1st NUur der zweıte Teıl, welcher sıch autf
die eunNn Sätze bezieht. Ks fragt sich IS ob dieser den ersten eil
des Antrags des Kardinals von Saluzzo, der unmittelbar vorhergeht,
voraussetzt. oder, w1]1e die Anmerkung des Herausgebers e& besagt,
einen Antrag auf Aufhebung des arıser Urteils. Die Worte ‚, PCT
hanc nostram diffnıtivam sententiam ** sprechen allerdings für das
letztere. Es fragt sıch Z wıe dıe Überschrift „ ultima Novembris,
Vivariensis et, pCT patrıarcham Antiochenum prima Decembris “
verstehen ist. Ich habe s]ıe dahın ausgelegt , da 1vJ]ers diıe Auf-
hebung des arlıser Urteils beantragte, der Patri]arch qlg Krgänzung
azu der als Ersatz für einen zweıten el des ersteren Antrags die
Worte 59 PCT hane ** et  © bis ‚„ simplieiter *“ vorschlug.

2) (} V 484 f. Es heißt Schluß: „ De ceter1s autem PTO-
positionibus fidem tangentibus ordinet SAaCTULL Concilium , pr Sp1-
rıtus SancCctus illud inspirabit.“‘ Damit sollte ohl für ıne erneute

Verhandlung über dıe Sätze ersons ahn gemacht werden.
3 Vgl w 36 Anm 2 48{ Ö, ist; lesen
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wollte Cr amı den Gegnern eine_ Möglichkeıt 7U Rückzug
geben.

Diese WTl aber dazu och keineswegs bereıt. 361-
mehr verlangten Jordan Morın un Wiıilhelm Beauneveu eine
öffentliche Besprechung der Frage ach der Gültigkeıt des
Parıser Urteils. Es wurde ihnen dann auch troftz des

Widerspruchs der Burgunder für den Dezember eine
Audienz anberaumt, aber 1E es VOL , schwelIl-
SCcH

Ob VON Parıs eiwa eıne Gegenorder angekommen Wärl,
1äßt sich nıcht erwelsen. Jedenfalls ist. dıe französische Ge-
sandtschaft Jetz auf Vergleichsbestrebungen eingegangen und
hät, begünstigt durch dıe Umstände, dıe Inıtıiatıve I' -

griffen.
Der Kardinal Von Aquile]Ja, eıner der Appellationsrichter,

hatte Dezember eınen Vorschlag gemacht: das
Parıser Urteil soll aufgehoben, aber dıes soll damıt begründet
werden, daß dıe NEeCUL Sätze nıcht die des ean Petit seıen,
die Entscheidung ber Q1E wird einem küniftigen Konzil VOL-

NeCcC STa Zwischen den beiden vorletzten Absätzen der Cedula und
dem Zusatz „1ltem propria ** besteht eın Gegensatz. Dort. werden dıe
ecun Sätze verteldigt , hıer werden s1e , wı1ıe gesagt, fallen gelassen.
Aus dem „ Proprla ”“ ıst vielleicht folgern, da die Cedula den An-

trag der burgundischen Gesandtschaft qls solchen enthält, der Zusatz
einen prıyvaten Antrag des Bischofs. Bel der (GGeschlossenheit, mit, der
SONstT dıe Burgunder auftreten, 1st; dieser Gegensatz allerdings auffallend,
enn WEeNn Ma sıch In die Situation hineindenkt, 1n der alles auf eın
beharrliches Behaupten der einmal gefaßten Posıtion ankam, konnte

jenes Aufgeben der eun Sätze verhängnisvoll se1In. Alleın da die

Aufhebung des arlıser Urteils vorhergehen und die Abstimmung über
dıe eun Sätze keineswegs abgebrochen werden sollte, S! WLr ja allen

berechtigten burgundischen Interessen genugt und anderseıts den Greg-
nern eıne Möglichkeıt Zu Rückzug gegeben.

Bereıts VOT dem Dez mussen die beiden (+xesandten die Ah-

sicht, öffentlich In dem Appellationsverfahren aufzutreten , geäußert
haben, denn die Cedula des Bischofs VO  > ÄArras (vgl Anm. 2)
wendet sich 1MmM Punkt dagegen. Am 17 Dez stellten S1e den
förmlichen Antrag, Ww1e ıne Zwischenbemerkung V, 488) be-
Sagt. Den (+rund ihrem Rückzug entnehme ich Aaus op. V,
493
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behalten Der Patriarch Von Antiochien orıff 10808  — diesen
Vorschlag auf un veränderte iıhn S daß für (+erson
und (+enossen annehmbarer wurde er dabel der

eın Vor-Zustimmung dieser sicher WAar, W15S5SenN WIT nıcht
schlag scheiterte den Burgundern, dıe sich damıt keines-
WESS zufrieden geben wollten Martın von ÄArras beantragte
eiIiNe andere FWassung des Schlußsatzes mıt der Erwähnung,
daß die MajJorität der Theologen die sätze für probabel Eer'-

klärt hätte eier Cauchon fügte noch das Zugeständnis
hınzu, daß bıs ZU künftigen Konzil jegliche Debatte ber
das 'T *’hema verboten sCcCIH sollte

Dabe] blieb Man kam nıcht VO Fleck Und
das wird VOrZUSSWEISC SsSe1inNen (+rund haben der überaus
gedrückten Stimmung, welche den etzten Dezember-
wochen auf dem Konzil astete und alle Verhandlungen
Jahmlegte.

HKünf Monate Wr Sigismund bereits fort, und noch hatte
INa nıiıchts VON wirklichen Resultaten gehört; die dreı Briefe,
welche eingelaufen a  N enthielten 1LUFr allgememe, durch-
AUSsS unbestimmte Bemerkungen Statt dessen kursı:erten dıe
schlimmsten (G+erüchte So beratschlagte INa bereıts ber
e1iNe (+esandtschaft welche Sigismund zurückrufen sollte
rst Dezember 1st e1in Umschwung eingeireten : eiInNn

eigenhändiges Schreiben des Königs meldete den Abschluß
des Narbonner Vertrags

Dieser Kırfolg Sigismunds, der SCINEN Kredit beim Konzil
mıt ale wıeder hochbrachte hat 1U ohne Z weifel

488 f Das Datum un: der Urheber 1st
Anmerkung hinzugefügt

489 f Die Veränderungen bestehen kür-
für Burgund WENISCT ehrenvollen FWFassung des Aufhebungs-

urteils und dem Verbot deı ecun Sätze bis e1INeMmM künftigen
Konzil

g 489 Die beıden Anträge tragen das Datum des
Dezember Die Diıfferenz zwischen dem Bischof und dem eimser

daß der Bischof nıcht derDomherrn 1sS% nıcht erheblich ze1gt ber
unbeschränkte YFYührer der Burgundeı War

Brief Pulkas VO: Jan 1416 (Archiv Osterr
39f.)
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das 1st die Nachwirkung der Mai erfolgten orleanistischen
Koalition ermutigend VOor allem auf (+e2erson un (+e-
NOosSsen gewirkt Sie, die be] den bisherigen Vergleichsversuchen
Sar nıcht hervorgetreten d  N, ergriffen UU selbst die Initia-
i1ve Während sıch aber die bisherigen Versuche wesent-
ıch das Appellationsverfahren angeschlossen hatten, wandte
sich ihr Vorschlag wılıeder unmiıttelbar die Glaubenskom-
IN1ISS10ON Und während bis dahıin der Patriarch VON An-
tiochien als Vertreter orleanistischer Interessen beobachten
War , fungiert bei dieser Aktion als KRatgeber und
Führer eın anderer qls Ailli;

Am Januar 1416 wiederholte Sıtzung der
Glaubenskommission un der ZUSCZOSENEN T’heologen Se1INEeN

Antrag VO 11 August und seiztfe durch, daß eiNn ähnlicher,
der fortgeschrıttenen Situation aber mehr entsprechender AÄAn-
trag der tranzösischen (+esandten verlesen würde; über beide
sollten dann die Theologen ihr Urteil abgeben Ks sollte
also gewıssermabhen eiINe Nneue Abstimmung stattfinden

Allein dieser Plan wurde durchkreuzt In derselben
Sitzung kam die Spannung zwıschen den Parıser Beruts-
theologen un den Bettelorden ZU offenen Ausbruch Eine
Anzahl Pariser Universitätsmitglieder hatte sich Vor-
stellung den Kardinal Orsini als den Vorsitzenden der

hier versuchten S16 daspäpstlichen Pönitentiarie veremn1g%
allgemeine Urteil ber die NEeEUN Sätze 10S$ Wanken
bringen, indem S16 geradezu die Frage stellten ob Beicht-
stuhl nach Sätzen verfahren werden sollte oder nıcht
Nächst dem Kardinal wurden hler insbesondere auch die
1e7r Bettelorden interpelliert dıe JA den Beichtstuhl iıhrer
Hauptdomäne gemacht hatten. WFür den Fall, daß S1e keine
befriedigende Auskunft erhalten, drohen die Bittsteller mıt
Anrufung des Konzıils

Vgl 13f
4.953 495

3) „ Libellus supplex plurıum magıstrorum Parisiensium **
V, 491 f. Zum Schluß WIT| uch der Kardinal VvVon nagusa inter-
pelliert, 997 q.ul de officio MAaßNac poenıtentiarlae amg uam s1bı debito
up contendebat *.66
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Diese Interpellation reızte natürlich dıe anwesenden Ver-
treter der 1J1er Bettelorden noch mehr Und als
Sıtzung Januar Aijlli SeiInN Urteil über dıe NCUL Ssätze
wiederholte, trat Johannes de OC auf ZUTr Ehre des
Glaubens, des Könıgs VO  n Frankreich un der Orden
das Gegenteil behaupten; sagte sehr richtig Zum
Glauben gehört 1Ur das, WAS wirklich Gaubenssache ist
und 1n  — faßt den Glauben weıf WEeNnN 112  — ihn auf den
ZaNZCH Inhalt der Heilıgen Schrift bezieht

Ajllis Absicht Wr ohl nıcht daß ber diesem Kon-
{Aıkt der Vergleichsgedanke Nnu  - SahZ zurückgedrängt wurde
ber wurde hier wıieder einmal VO SC1INCIH undiplomatı-
schen Freund un Schüler (Üerson übertölpelt Denn dieser
1eß 6S sich nach Rochas KEröffnungen nıcht nehmen, sofort
SeC1INer HFreude darüber Ausdruck geben, daß nNun, da die
Wunde sich geöffnet habe und der Klııter ausflıeße, die He!1i-
lung rascher vonstatten gehen könne. Kr 1eß sich ber
de Rochas Außerungen e1iINe Urkunde ausstellen 1. Und
folgenden Tage stellten Jordan Morın un Wilhelm Beau-

be] Orsini den Antrag, öffentlichen Dispu-
tatıon VON JE ZW 61611 AUS jeder Parteı Gründe und egen-
gründe entwickeln und dann nicht NUur Theologen, sondern
auch erfahrene Laijen entscheiden lassen Denn Jetz
brauche In nıcht mehr nach anderen persönlichen
Interesse iragen, da den 161 Bettelorden sich Ver-
treter un Verteidiger der NEeUN Sätze gefunden hätten ;
daran solle INa  - sich halten , un INa werde den Prozeß

Am Januar wurde dıeser Anrasch beendigen können
trag Vvon (+erson VOr dem Kollegi1um der GHaubensrichter
wiederholt In der 'T’at wurde ıhm teilweıse stattgegeben
Am Januar hielt Jordan Morin einNne längere ede über
die NEeCUN Sätze Es aber NUur Theologen ZUSESCH,

499 f Die betreffenden Sätze de Rochas Iauten
Y'ıdes capıendo PTODTIE est. de ıllıs QUaE sunt, PUTrCc eredibilia Jux

undillud Augustin] „ Quid est iides ? 151 eredere quod NO  S vides
Fides Capıtur e large PTO omnıbus qua® contınenfur
serıptura vel QUaC sequuntur

2 495
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und von der Gegenpartei meldete sich nıemand ZU Ort
Als Morin geendet hatte, wurde DUr unter den Sachverstän-
digen etwas hin und her debattiert

So War AUS dem anfänglichen Vergleichsversuch eiwas
Zanz anderes geworden , un mıiıt diesem War auch
mıß6glückt, Die Gegner drängten aber 1U  — stürm1-
scher auf Abschluß der mıt den NEeuUnN Sätzen angestellten
Untersuchung un Berichterstattung das Konzil. S 1e
konnten sich Ja dafür auf die Gregenpartei berufen, dıe
ihrerseits früher dieselbe Beschleunigung verlangt hatte Sie
wurden auch AUS der deutschen Nation heraus unterstützt
durch den Prager Magister der T’heologie Stephan Paletz,
der sich mi1t ıhnen dem unsch verem1gte, die abgegebenen
Urteile söllten eXteNSO , aber ohne Nennung der Namen
veröffentlicht werden Dies Verfahren hatte Analogie

der SONS üblichen Veröffentlichung des Zeugenverhörs »

Allein dazu 1ST vorerst noch nıcht gekommen.
Statt dessen erfolgte aber Januar das Endurteil

dem Appellationsverfahren.
Das Pariser Urteil mıt <llen sC1HeN Folgen wurde auf-

gehoben
Orsini erstiattete den urkundlichen Bericht, zugleich 111

Auftrag un mıt Beglaubigung sSe1inNner beiden Kollegen Panecerinı
un Zabarella Gründe sind dem Urteil merkwürdiger-

nıcht angegeben Vielleicht die Richter dessen
enthoben weil infolge der schlechthin ablehnenden Stellung,
welche dıe Angeklagten VON Anfang CINSCNHOMM hatten,
das Urteil ‚1 contumacıam ** erfolgte Jedenfalls sınd damıiıt
die unangenehme un tiıefeinschneidende Frage ber die
Kompetenz des Bischofs ZU Glaubensurteilen un die ebenso
umstrıtfene Frage ber dıe Zulässigkeit generellen Ver-

So der Bericht der (+laubensrichter 639
2) 496 f (09 Aus der Cedula des Paletz geht her-

VOT, daß der darauf folgende Antrag des Bischofs VO  a} Ärras, der das-
selbe Datum rag bereits SC1INEM Inhalt ach der vorhergehenden
Sitzung, Iso ohl Januar, gestellt worden War UÜber Pu-
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fahrens ohne Anklage und Vertejdigung umgangeh worden
Immerhin aber War die Aufhebung des Parıser Urteils
sich schon eın bedeutender Akt, der nıcht ohne eıinen hef-

tıgen Interessenkampf “*nnerhalb des hierbel zunächst beteiligten
Kreıses, des Kardinalkollegs, zustande gekommen qe1N dürfte.
Das Urteil der Richter fiel J2 ohne Z weifel auf das SFaNZC
Kolleg zurück un fixıerte damıt seine Stellung den
Parteıen. uch nachdem dıe Vergleichsversuche gescheıtert
Waren, ware eEsS ohne Z weifel eın eichtes SCWESCH, das Urteil
och hinauszuschieben. Daß dies nıcht geschah, beweıst, daß
s sich jer nıcht NUur eine Juristische Formalıtät handelte.
Fehlte dem Urteil auch dıe ormale Begründung, S
wichtigen otiıven für die Richter 1m Purpur fehlte nıcht

Die Aufhebung des Parıser Urteils durch die Kardinal-
Richter War die Antwort autf die Haltung der französischen
Nation In der Annatenifrage Der alte gyallikanische (+xeist
und orleanistisches Parteiunnteresse hatten sich be] dieser wieder
zusammengefunden. Denn das nationale Unglück der Schlacht

nbe-bei Azincourt hatte die Heißsporne NUur bestärkt.
kümmert dıe Zustimmung iıhrer Kegierung hatten q1@e
NUuU.  - erst recht sich aufgeworfen ZULr Vertretung der wahren
Interessen Frankreichs un dabei dem ganzecnh Konzil un den
Kardinälen 'I'rotz geboten: Auch die Aufhebung des Parıser
Urteils im Appellationsverfahren hat S1e nıcht entmutigt Sje
haben q1e bekämpft und den Prozeß ber ean Petits Lehre
weıter betrieben. och durften S1e glauben den ück
halt, den Sigismund ıhnen einst geboten, un alle Kınıgungs-
versuche scheiterten ihrem blinden Glauben die heilıge
Sache des S  Vaterlandes. ber ın demselben Jahr 1416 noch

blikatıon der Zeugenaussagen ım Prozeß vgl München L,
A u. 403

V 506 ‚„ Condemnatıonem CEXPENSATUMN ın hujusmodi
COTAaM nobıs legitıme factarum omittentes*‘ heißt

Sehluß. Die Kosten trug Iso jede Parteı für S1C Daß 1mM
Urteil (Sründe nicht angegeben werden, Mas vielleicht darauf beruhen,
daß infolge des Verzichtes der Angeklagten auf ıne Verteidigung
und des Mangels einer genügenden Vertretung aAUuS dem gewöhn-
lichen Verfahren eın  4 Kontumazialverfahren geworden W  —

Vgl darüber diese Zeitschrift XXLL, AB
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vollzog Digismund selne Schwenkung Von den Orleans hin-
ber Kngland und Burgund. In dem Prozeß haben beide
"Teile schließlich Von den Kommissionen das Konzil selbst
appelhert. ber hier Wr NU: keine Möglichkeit mehr für
eıne Kntscheidung. Die Spaltung In der französıschen Nation
wurde ımmer eklatanter. Ihre orleanistische Mehrheiıit, die och
1m Jahr tonangebend für das a&  Z Konzil SCWESCHN
War, sah sıch SaNZz ın die ÖOpposition gedrängt. Grerson, der
gefelerte Verkündiger der Oberhoheit des Konzils, schied
schließlich VO  — diesem miıt einem ohnmächtigen Protest und
eıner wehmütigen Selbstverteidigung seınem Dialogus
apologeticus (Op {l, Das Vaterland, für dessen
wahres Wohl sich eingesetzt hatte, konnte ih noch nıcht
eiınmal aufnehmen, denn WAar ın der (Jewalt FEinglands un
Burgunds. Er mußte 1n Bayern, dann in Österreich iıne
Zuflucht suchen. rst als Sdeptember 1419 Johann
ohne Furcht auf der Brücke Monterau alg eın Bei-
spiel für das W alten öherer Gerechtigkeit ebenfalls durch
Meuchelmord gefallen War, öffneten sıch für (+erson wieder
die Grenzen, un konnte In der Stille einer Klosterzelle

Lyon eın Lieben beschließen.


